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Abstract 

Die vorliegende Bachelor-Thesis befasst sich mit dem Thema der Erziehung in der statio-

nären Kinder- und Jugendhilfe. Es wird der Frage nachgegangen, unter welchen erforderli-

chen Bedingungen Kinder und Jugendliche ihr inhärentes Potenzial entfalten können. Dabei 

werden das Spannungsfeld und die Einflüsse der kindlichen Entwicklung, der heterogenen 

Erziehungserwartungen und der Wirkungsorientierung behandelt. Ebenfalls wird auf die 

aktuelle Heimerziehung in der Schweiz eingegangen, um ein Bild der gegenwärtigen Situ-

ationslage zu bekommen. Das Ergebnis zeigt, dass ein Wandel in der Kinder- und Jugend-

hilfe stattfindet, aber allgemeingültige Qualitätsstandards zum Wohle und zur Gleichbe-

handlung aller Kinder und Jugendlichen in der Schweiz noch fehlen. Aus diesem Grund 

sind die nötigen Bedingungen für die Entwicklung und Entfaltung der individuellen Fähig-

keiten und Fertigkeiten noch nicht ausreichend geschaffen. 
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1. Einleitung 

Die geschichtlichen Wurzeln der Heimerziehung reichen bis ins Mittelalter zurück und ha-

ben eine jahrhundertalte Tradition. Die Motivation für die Entstehung von Institutionen war 

geprägt durch geschichtliche und pädagogische Hintergründe. Aus der historischen Ent-

wicklung lässt sich auch erkennen, dass der Begriff der Kindheit im Laufe der Zeit verschie-

dene Ordnungspositionen durchlief: Von der Antike über das Mittelalter bis in die frühe 

Neuzeit galten Unterwerfung und Gehorsam als Pflicht und entsprachen dem gängigen Ver-

ständnis von Kindheit. Kinder und Jugendliche hatten keine Rechte, wurden hart und kör-

perlich bestraft, auch Todesstrafen, Verbannung und soziale Ächtung waren üblich. Zudem 

machte Kinderarbeit damals einen Grossteil der Kindheit aus und galt als selbstverständlich. 

Insbesondere Kinder aus Familien mit traditionell bäuerlichem und gewerblichem Hinter-

grund wurden bereits vor der industriellen Revolution vor allem als Arbeitskräfte angese-

hen. Mit Beginn der Industrialisierung in der Schweiz im 19. Jahrhundert verschob sich 

dann die Kinderarbeit weitgehend in die Fabriken und die Arbeitsbedingungen verschlech-

terten sich zunehmend. Es fand eine wirkliche Ausbeutung der Kinder statt. Sie mussten 

stundenlange monotone Arbeiten verrichten, die sich negativ auf ihre Gesundheit auswirkte 

und obwohl sie als vollwertige Arbeitskräfte eingesetzt wurden erhielten sich nur einen 

niedrigen Lohn. In der Schweiz wurde die Kinderarbeit 1877 verboten, trotzdem dauerte es 

noch viele Jahre an bis das Gesetzt respektiert und eingehalten wurde. In der Landwirtschaft 

hielt sie sich bis weit ins 20. Jahrhundert. Mit Beginn der Aufklärung um 1700 änderte sich 

der Blick auf das Kind; es wurde nun als Wesen mit einer Eigenart wahrgenommen, das es 

zu erziehen galt. Mit den neuen Ansätzen aus der Kindheitsforschung, die ab 1970 zu be-

obachten waren, wurden Kinder erstmals als eigenberechtigte Personen betrachtet, die einen 

hilfreichen und aktiven Teil zur Erziehung und Sozialisation beitrugen. Schliesslich bildete 

sich zusätzlich zu dem Verständnis der 1970er Jahre die Überzeugung heraus, dass Kinder 

Erwachsene brauchen, die eine Bindung mit ihnen eingehen und ihnen Schutz bieten, weil 

Kinder verletzliche Wesen sind, die auf emotionale und körperliche Fürsorge angewiesen 

sind (vgl. Gotsch 2017: o.S. und Gudjons/Traub 2016: 116). So erstaunt es nicht, dass sich 

die Einrichtungen der ausserfamiliären Erziehung mit der Zeit gewandelt haben. Zu Beginn 

des Mittelalters war das Hospital die weitverbreitetste Einrichtungsform, die für Erwach-

sene genauso wie für Kinder als Armen- und Krankenversorgung diente. Im späten Mittel-

alter wurden Kinder- und Jugendliche in den Städten separat in Waisenhäusern unterge-

bracht, wo sie mit pädagogischer Absicht zum fleissigen Schaffen erzogen wurden, um sich 
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eine eigene materiell gesicherte Existenz aufzubauen. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts, im 

Zeitalter der Aufklärung, veränderte sich in bildungsfreundlichen Kreisen das Bild der Wai-

senhäuser, die zunehmend als pädagogische Einrichtungen betrachtet wurden. So sollten 

Waisenkinder fortan auch leichten Schulunterricht erhalten und in ihrer Tüchtigkeit gestärkt 

werden. Da der Unterricht jedoch mit den Produktionsbetrieben, in denen die Kinder und 

Jugendlichen arbeiteten, in Konkurrenz stand, führte dies immer öfter zu einer physischen 

und psychischen Überlastung der Heranwachsenden. Auf dem Land fehlten Waisenhäuser 

fast völlig, aus diesem Grund entwickelte sich dort ab Mitte des 18. Jahrhunderts das Ver-

kostgeldungssystem: Elternlose oder verlassene Kinder, die nicht bei näheren Verwandten 

untergebracht werden konnten, wurden durch die zuständige Gemeinde verkostgeldet. An 

Markttagen und bei öffentlichen Anlässen wurden sie als Kostkinder angeboten und konn-

ten als billige Arbeitskräfte eingesetzt werden. Bereits drei- bis vierjährige Kinder wurden 

für gewisse Tätigkeiten eingesetzt und je älter sie wurden, umso mehr Arbeitsleistung wurde 

ihnen abverlangt.  Diese Praxis stiess schnell auf erste Kritik, wurde aber trotzdem noch 

lange Zeit fortgesetzt. Die Mängel in den Waisenhäusern und der Verkostgeldung liessen 

landwirtschaftliche Armenschulen sowie Armenerziehungs- und Rettungsanstalten entste-

hen. Die Armenerziehungsanstalten orientierten sich am Grundsatz der humanitär-philanth-

ropischen Gemeinnützigkeit, die Rettungsanstalten hingegen liessen sich mehr von pietisti-

schen Grundhaltungen in ihrem pädagogischen Handeln leiten. Beide Anstalten richteten 

sich an einer familienähnlichen Struktur aus, in der auch beide Geschlechter ihren Platz 

fanden. In den Waisenhäusern herrschte noch eine strikte Trennung zwischen Mädchen und 

Jungen. Die Organisationsform war patriarchalisch aufgebaut und richtete sich nach der vo-

rindustriellen Produkt- und Lebensgemeinschaft; die Belegung lag bei 30 bis 40 Kindern, 

die durch die Hausmutter und den Hausvater geleitet wurde (vgl. Tanner 1998: 186–188). 

Immer wieder machten Missstände auf sich aufmerksam, und Kritik wurde laut, was zu 

einer schrittweisen Verbesserung in der ausserfamiliären Erziehung führte, so erstmals im 

19. Jahrhundert, als Erwachsene und Kinder in den Anstalten räumlich voneinander getrennt 

wurden. Eine grössere Welle folgte in der 68er-Bewegung, die die ausserfamiliäre Erzie-

hung zu einem zentralen Thema machte und Anfang der 1970er Jahre die Basis für die 

Heimkampagne legte. Stimmen wurden laut, dass die Kinder aus den Heimen geholt werden 

sollen, denn die Schuld an der Schwererziehbarkeit trügen nicht die Kinder/Jugendlichen, 

sondern die Gesellschaft (vgl. ebd.: 191–92). Pädagogen, Juristen und Zöglinge bemängel-

ten die zum Teil sadistischen Strafmethoden und warfen den Anstalten vor, dass sie die 
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Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen unter diesen Gegebenheiten 

hemmten und deren Anpassung erzwängen (vgl. Hafner 2012: 40). Durch die Heimkam-

pagne entstanden in der Deutschschweiz eine Vielzahl neuer sozialpädagogischer Einrich-

tungen, die sich als eine Alternative zu den herkömmlichen Institutionen verstanden, bei-

spielsweise die heilpädagogische Grossfamilie. Gleichwohl mussten sie ihre strukturelle 

Stabilität zunächst unter Beweis stellen, um als leistungsfähige Einrichtung in der Kinder- 

und Jugendhilfe anerkannt zu werden. Die grössten Unterschiede zu den herkömmlichen 

Heimen waren die Auslagerung der heiminternen Schulungs- und Berufsausbildungspro-

grammen an öffentliche Bildungseinrichtungen, damit die Kinder weniger isoliert und ab-

geschottet von der Aussenwelt wurden. Sowie die Wandlung der bisherigen Heimgrösse zu 

einer familiären, überschaubaren Grösse und damit zur Verhinderung einer Ghettobildung. 

Zudem wurde die Körperstrafe abgeschafft, es wurden Heimkontrollen durch die Öffent-

lichkeit eingeführt und es entstand neu die Möglichkeit einer individualisierenden Nachbe-

treuung ehemaliger Klientinnen und Klienten. Ebenso musste ein Umdenken stattfinden, 

sodass die neuen Formen nicht als Konkurrenz zu den Heimen, sondern als Ergänzung dazu 

verstanden wurden. Gleichzeitig wurde von der Internationalen Gesellschaft für Heimerzie-

hung gefordert, dass eine vertiefte Differenzierung der ausserfamiliären Erziehung stattfin-

den müsse, und sie stellte die bisherige Monopolstellung der grossen Anstalten infrage, die 

keine strukturelle Teilung ihrer Angebote kannten und anstrebten. Dieser Perspektiven-

wechsel resultierte aus den jahrelangen Anstrengungen von Persönlichkeiten wie Hans 

Thiersch, Jürgen Habermas und anderen, die sich für eine stärkere Alltags- und Lebenswelt-

orientierung in der Kinder- und Jugendhilfe und der Sozialen Arbeit starkmachten. Sie plä-

dierten für eine stärkere Orientierung am sozialpädagogischen Handeln mit dem Ziel der 

sozialen Integration in die Gesellschaft (vgl. Tanner 1998: 192–193). Nichtsdestotrotz wir-

ken bis heute noch einige Traditionen der Rettungsanstalten von damals fort, dies zeigten 

Untersuchungen von Peter Schallberger und Alfred Schwendener aus dem Jahr 2017. Der 

Anstaltsgeist ist heute in der Form von behavioristischen Erziehungsformen wiederzufin-

den. So gehören Strichlisten für Verhaltensverfehlungen, die im Sinne einer Verhaltenskon-

ditionierung positive oder negative Anreize schafft, immer noch zur gängigen Praxis (vgl. 

Hafner 2012: 40).  

 

Der Forschungsstand zur schweizerischen Kinder- und Jugendhilfe ist bis heute eher dürftig 

und auch der Bereich der stationären Kinder- und Jugendhilfe wurde bisher kaum 
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systematisch untersucht. Mit der Einrichtung von Fachhochschulen und dem Leistungsauf-

trag durch das Bundesgesetzt vom 06. Oktober 1995 an die Fachhochschulen, zählten neben 

Ausbildung, Weiterbildung und wissenschaftsbasierten Dienstleitungen auch Forschung 

und Entwicklung zu ihrem Auftrag. Die Voraussetzungen für die Herausbildung von For-

schung in der schweizerischen Kinder- und Jungendhilfe wurde günstiger und ab Mitte der 

2000er-Jahre konnte eine steigende Forschungsaktivität verzeichnet werden. Unterdessen 

sind einige Studien und Beiträge veröffentlicht worden. Unter anderem Ergebnisse zur Ent-

scheidungspraxis bei Fremdplatzierungen, zur Praxis im Kindesschutz, aber auch Beiträge 

zum Kindeswohl und viele weitere (vgl. Piller/Schnurr 2013: 9, 11).  

 

Um ein Verständnis für das Thema Erziehung und Heimerziehung zu bekommen, soll im 

ersten Kapitel dieser Bachelor-Thesis auf die Begrifflichkeiten der Erziehung eingegangen 

werden; danach wird die gegenwärtige Situation der Kinder- und Jugendhilfe in der Schweiz 

erläutert. Dabei werden der Einfachheit halber grundsätzlich die Regelungen des Kantons 

Zürich als Beispiel genommen, wenn keine bundesrechtlichen Bestimmungen bestehen. 

Insbesondere wird auf die Strukturen eingegangen, damit die Einbettung der Heimerziehung 

in der Kinder- und Jugendhilfe klar wird. Zudem werden kurz die Faktoren angeschnitten, 

die gegeben sein müssen, damit eine Fremdplatzierung als Form der Unterbringung und 

Betreuung ausserhalb der eigenen Familie nach Schweizerischem Zivilgesetzbuch (ZGB) 

legitim ist. 

 

Mit dem Wissen um die leidvolle Vergangenheit der Heimgeschichte wird im zweiten Ka-

pitel die kindliche Entwicklung beleuchtet. Es wird vor allem der Frage nachgegangen, wel-

che Bedingungen für Kinder und Jugendliche in der heutigen Heimerziehung gegeben sein 

müssen, damit sie sich positiv entwickeln können. Jedes Kind wird mit einem enormen Ent-

wicklungspotenzial geboren, das es verwirklichen möchte; gleichermassen will es mit sei-

nen Grundbedürfnissen, Fähigkeiten und Ideen in Übereinstimmung mit seiner Umwelt le-

ben. Die Frage ist jedoch, unter welchen Voraussetzungen dies gelingen kann (vgl. Largo 

2019: 14, 19).  

 

Bei einer Fremdplatzierung in eine stationäre Einrichtung sind mehrere Personen involviert 

und betroffen, wodurch auch verschiedene Erwartungen an die Heimerziehung aufeinan-

dertreffen (vgl. Blülle 2013: 30). Deshalb wird im dritten Kapitel versucht, die 
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unterschiedlichen Perspektiven und Erwartungen aufzuzeigen, die gegenläufigen Ansprü-

che zu erkennen und die Auswirkungen für die Erziehung in der Schlussfolgerung auszu-

führen.  

 

Die Ökonomisierung der Sozialen Arbeit bezieht Begriffe wie Qualitätsmanagement, Effi-

zienzsteigerung, Effektivität und weitere mit ein; die betriebswirtschaftliche Denkweise 

durchdringt mittlerweile alle Bereiche der Sozialen Arbeit (vgl. Grams 2000: 77). Dennoch 

fällt es den meisten Praktikern schwer zu akzeptieren, dass die Soziale Arbeit eine von Staat 

und Gesellschaft finanzierte Dienstleistung ist und daher auch Fragen nach den Arbeits- und 

Kostenkriterien gestellt werden dürfen. Somit steht die Soziale Arbeit auf dem Prüfstand 

und muss belegen, dass ihre Hilfestellungen wirtschaftliche Erfolge zeigen (vgl. Albert 

2006: 26). Aufgrund des Einzugs der Ökonomisierung in die Soziale Arbeit und somit auch 

in die Heimerziehung liegt der Fokus im vorletzten Kapitel auf der Wirkungsorientierung 

in der Praxis und deren Umsetzung.  

 

Zusammenfassend aus den verschiedenen oben angeschnittenen Einflüssen auf die Erzie-

hung, der Geschichte und der Ausgangslage der Heimerziehung wie auch der Relevanz für 

die Soziale Arbeit und Praxis lautet die Fragestellung dieser Bachelor-Thesis: 

 

Unter welchen Bedingungen können Kinder und Jugendliche in der stationären 

Erziehungshilfe ihr Potenzial im Spannungsfeld kindlicher Entwicklung, hete-

rogener Erziehungserwartungen und Wirkungsorientierung entwickeln? 

 

Die Fragestellung soll mit den folgenden Kriterien eingegrenzt werden: Die stationäre Er-

ziehungshilfe wird hier als eine auf Dauer angelegte ausserfamiliäre Erziehung in einem 

Kinder- oder Jugendheim verstanden, dabei liegt die Verantwortung für die Erziehung und 

Entwicklungsbegleitung bei einer spezialisierten Organisation (vgl. Schnurr 2012: o. S.). 

Bei den Kindern und Jugendlichen handelt es sich um normalbegabte, mehrheitlich verhal-

tensauffällige junge Menschen, die Unterstützung und Förderung im Alltag, klare und ver-

lässliche Alltagsstrukturen und allenfalls begleitende ambulante Massnahmen benötigen. 

Die hier verwendete wissenschaftliche Literatur ist fast ausschliesslich deutschsprachig, und 

die Arbeit hat den Anspruch, mit der Beantwortung der Forschungsfrage ein gültiges Abbild 

der Situation in der Schweiz zu geben.  
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Zum Schluss werden die wesentlichen Ergebnisse zusammengetragen, die Fragestellung 

beantwortet und eigene Folgerungen und Denkansätze formuliert.  

 

1.1. Relevanz der Forschungsfrage für die Soziale Arbeit 

Die Soziale Arbeit hat seit ihrem Entstehen stets versucht, Praktiken zu entwickeln, die auf 

soziale Fragen antworten. Die Geschichte der stationären Kinder- und Jugendhilfe soll nicht 

in Vergessenheit geraten, denn die Soziale Arbeit hat den Anspruch, die gesellschaftlichen 

Erfahrungen und die ausgeübten Praktiken nachzuvollziehen, damit beide, die Disziplin und 

die Profession, sie sowohl kritisch als auch unvoreingenommen reflektieren und weiterbe-

arbeiten können. Der Mensch und die verschiedenen Gesellschaftssysteme sind auf die Ver-

gangenheit angewiesen, denn sie hilft zu verstehen, woher ein Problem kommt, was der 

tiefere Sinn ist und worauf es gründet. Sie ist eine unverzichtbare Ressource, aus der für die 

Zukunft gelernt werden kann, sodass sich tragische Geschichten durch die ständige Be-

wusstmachung derselben hoffentlich nicht mehr wiederholen (vgl. Maurer 2009: 151–152).  

Der Sozialen Arbeit ist es wichtig sich stetig weiterzuentwickeln. Das Erreichte soll nur als 

Zwischenstation verstanden werden, denn neue Herausforderungen zeigen sich immer wie-

der, jedoch in veränderten Konstellationen (vgl. Thiersch 2019: 37–38). Bedeutsam für die 

Soziale Arbeit ist die Fragestellung auch, weil die Gewährleistung einer angemessenen Er-

ziehung eine der wesentlichen Voraussetzungen für die gesellschaftliche Integration dar-

stellt und den Nährboden für das Humankapital einer Gesellschaft bildet (vgl. Gab-

riel/Winkler 2003: 10). Zudem hat sich die Soziale Arbeit dazu verpflichtet, Menschen zu 

begleiten, zu betreuen, zu schützen und die Entwicklung des Individuums zu fördern, zu 

sichern und zu stabilisieren (vgl. AvenirSocial 2010: 7). Ebenso steht sie für den Grundwert, 

dass Menschen sich verwirklichen dürfen und ihren individuellen Bedürfnissen und ihrer 

Umwelt Anerkennung geschenkt werden sollte (vgl. ebd.: 10). Daher ist die Beantwortung 

der Forschungsfrage relevant für die Soziale Arbeit und ihre Praxis. 
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2. Erziehung 

Der Erziehungsbegriff und seine inhaltliche Bedeutung werden kontrovers diskutiert, nicht 

zuletzt deshalb, weil jeder Mensch eine eigene Erziehung genossen hat und den Begriff mit 

seinen subjektiven Vorstellungen und Inhalten füllt und ihn nicht objektiv betrachtet. Erzie-

hung gilt als ein selbstverständlicher, natürlicher und alltäglicher Beitrag der Familie, der 

den Kindern zukommt, besonders auch von Institutionen mit Betreuungsfunktion (vgl. 

Winkler 2012: 57). Das Thema Erziehung zieht auch in der Gesellschaft die Aufmerksam-

keit auf sich, was insbesondere seit der Veröffentlichung der PISA-Studien (Programme for 

International Student Assessment) in den Fokus gerückt ist. Bei medialen Auseinanderset-

zungen mit diesem Thema ist seit längerer Zeit ein übertrieben geführter Diskurs festzustel-

len. Es werden normativ aufgeladene, abstrakte Erziehungsbegriffe benutzt, die nur ober-

flächlich wissenschaftlich konnotiert sind. Dabei werden einzelne Alltagsbeobachtungen 

mit Daten und populärem Wissen aus der Entwicklungspsychologie verbunden, sodass das 

Ergebnis allenfalls überzeugend erscheint, jedoch dabei die kritische Reflexion fehlt wie 

auch die empirische Überprüfung der Sachlage selbst; eine solche Wissenschaftsliteratur 

scheint in der heutigen Zeit erfolgreich zu sein (vgl. ebd.: 58). Probleme mit dem Erzie-

hungsbegriff scheint auch die mit ihr sich befassende Disziplin, die Erziehungswissenschaft, 

zu haben (vgl. ebd.: 60). In Anlehnung an Mollenhauer (1989) hält Winkler fest, dass der 

Begriff der Erziehung heute als revisionsbedürftig gelte oder gar zu verwerfen sei. Das De-

siderat eines Grundverständnisses führe dazu, dass der genaue Sachverhalt nicht festgestellt 

und kein fachliches Handeln daraus abgeleitet werden könne; Erziehungstheorien befassten 

sich daher meistens mit dem Wesen der Erziehung. Herausfordernd bei der Suche nach einer 

unkomplizierten Theorie sei, dass sie weder dem Begriff der Erziehung noch der Komple-

xität des mit ihm gemeinten Sachverhalts gerecht werde (vgl. Winkler 2012: 60–63). Mit 

Bezugnahme auf Oelkers (1985) sieht Winkler dafür folgende Gründe:  

 

• Die Schwierigkeit besteht darin, dass Erziehung unsichtbar ist, so stellt sie keinen 

konkreten, problemlosen und sichtbaren Gegenstand dar. Damit Erziehung über-

haupt als solche erkannt wird, wird eine Form von begrifflich gebundener Vorstel-

lung vorausgesetzt. Jede Erkenntnis von Erziehung bedingt das Zurückgreifen auf 

bereits vorhandenes oder aus eigener Erfahrung gewonnenes Wissen. Dabei wird 

immer von einer Realitätsunterstellung ausgegangen, wobei aber gleichzeitig ein zu-

grunde liegendes Vorverständnis nötig ist (vgl. ebd.). 
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• Die Kommunikation über Erziehung scheitert oft an der Diskrepanz zwischen dem 

alltäglichen und dem professionellen Gebrauch des Konzepts. Es kann nicht davon 

ausgegangen werden, dass Eltern, Erzieher und Wissenschaftler vom selben Sachin-

halt reden, wenn es um Erziehung geht (vgl. ebd.). 

 

• Die Erziehung wird von einem sogenannten Tur-Tur-Phänomen überdeckt: Aus der 

Ferne erscheint die Grösse der Erziehungsaufgabe als immens gross und kaum zu 

leisten, aus der Nähe betrachtet jedoch ganz klein, fast unscheinbar und daher gut zu 

bewältigen. Im Alltagsgeschehen wird ein potenzieller Erziehungscharakter oft erst 

nachträglich als solcher erkannt, da niemand genau weiss, wann er oder sie erzieht 

(vgl. Winkler 2006: 39–41). 

 

• Der Erziehungsbegriff wird unterschiedlich breit gefasst, manchmal verstanden als 

ein verzwickter verflochtener Zusammenhang von Struktur und Handlungen, dann 

wieder als eine bestimmte abgeschlossene Aktivität (vgl. Winkler 2012: 63). 

 

• Die Flüchtigkeit der Erziehung führt dazu, dass der pädagogische Prozess nicht fest-

gehalten werden kann; es geht um ein komplexes Zusammenspiel von Ereignissen, 

die sich in unterschiedlicher Zeitdauer abspielen und nur in der Erinnerung fortbe-

stehen (vgl. ebd.).  

 

• Es gibt keine Erziehung, die dem Begriff derselben gerecht wird, sondern höchstens 

lückenhafte Annäherungsversuche (vgl. ebd.).  

 

• Es muss mit einer Diskrepanz zwischen dem Begriff der Erziehung und der Erzie-

hungsrealität gerechnet werden, und zwar aufgrund einer unterschiedlich verlaufen-

den Historizität (vgl. ebd.).  

 

Diese Aspekte könnten darauf schliessen lassen, dass es unmöglich sei, eine wissenschaft-

liche und aussagekräftige Theorie aufzustellen. Dennoch lässt sich aus dem oben genannten 

Sachverhalt eine erste relevante Einsicht gewinnen, nämlich dass die Erziehung an Refle-

xion und Kommunikation gebunden ist. Ebenfalls zeigt sich, dass sich das Wesen der 
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Erziehung und das, was damit assoziiert wird, nicht problemlos trennen lassen (vgl. ebd.: 

64). Als eine wesentliche Besonderheit der Erziehungswissenschaft lässt sich ableiten, dass 

sie den wissenschaftlichen Gehalt in der Kommunikation über die Erziehung sehen. Dieser 

Zugang bedeutet bezugnehmend auf Schwenk (1983) allerdings auch, dass von einem all-

gemeingültigen Erziehungsbegriff abgelassen wird und sich als Folge dessen eine eigene, 

selbst zu verantwortende Begriffsbildung gestaltet (vgl. ebd.: 65). Die Wortherkunft von 

„erziehen“ liegt im Mittel- und Neuhochdeutschen und bedeutet „herausziehen“ und ist be-

einflusst vom lateinischen Wort educare, was sinngemäss auch „aufziehen“, „grossziehen“ 

und „ernähren“ meint und sich sowohl auf die Erziehungstätigkeit als Vorgang als auch auf 

das Resultat, sprich auf die Erziehung, die Zucht und die Aufzucht bezieht (vgl. 

Raithel/Dollinger/Hörmann 2009: 21). Bokelmann stellt mit seiner umfassenden Leitdefi-

nition eine Annäherung an das Erziehungsverständnis dar: 

 

Erziehung ist dasjenige Handeln, in dem die Älteren (Erzieher) den Jüngeren (Edukan-

den) im Rahmen gewisser Lebensvorstellungen (Erziehungsnormen) und unter konkre-

ten Umständen (Erziehungsbedingungen) sowie mit bestimmten Aufgaben (Erzie-

hungsgehalten) und Massnahmen (Erziehungsmethoden) in der Absicht einer Verän-

derung (Erziehungswirkungen) zur eigenen Lebensführung verhelfen, und zwar so, 

dass die Jüngeren das erzieherische Handeln der Älteren als notwendigen Beistand für 

ihr eigenes Dasein erfahren, kritisch zu beurteilen und selbst fortzuführen lernen. 

Raithel/Dollinger/Hörmann 2009, zit. nach Bokelmann 1970: 185 ff.) 

 

Bei dieser Begriffsbestimmung fliessen zwar gesellschaftliche und ökologische Bezüge mit 

ein, jedoch bleibt das Konzept der lebenslangen Erziehung und Bildung unberücksichtigt 

(vgl. Raithel et al. 2009: 22). Brezinka legt den Fokus bei seiner Umschreibung der Erzie-

hung auf den zu Erziehenden und den ihm zugehörigen Prozess: 

 

Unter Erziehung werden soziale Handlungen verstanden, durch die Menschen versu-

chen, das Gefüge der psychischen Dispositionen anderer Menschen in irgendeiner Hin-

sicht dauerhaft zu verbessern oder seine als wertvoll beurteilten Komponenten zu er-

halten oder die Entstehung von Dispositionen, die als schlecht bewertet werden, zu 

verhüten. Die kürzeste Formulierung für diesen Begriffsinhalt ist folgender Satz: Als 

Erziehung werden Handlungen bezeichnet, durch die Menschen versuchen, die 
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Persönlichkeit anderer Menschen in irgendeiner Hinsicht zu fördern. (Raithel et al. 

2009, zit. nach Brezinka 1990: 95) 

 

Erziehung wird überwiegend als intentional verstanden, also als eine absichtsvolle Hand-

lung, bei der alle pädagogischen Einwirkungen gezielt und bewusst vorgenommen werden 

für eine positive kindliche Entwicklung. Es stellt sich jedoch die Frage, wozu erzogen wer-

den soll und wie das idealerweise geschieht. Alle Pädagogen müssen sich mit den Fragen 

nach den Zielen, Normen und Werten ihrer angestrebten Erziehung auseinandersetzen (vgl. 

Gudjons/Traub 2016: 197–199). Erziehungsziele dienen der Orientierung. Ein erwünschtes 

Ziel soll erreicht werden, in dem der Erziehende ein erstrebenswertes Ideal erkennen kann. 

In jeder Gesellschaft gibt es gewisse Vorstellungen über diese Ziele, die zwar nicht in allen 

Gesellschaftsgruppen gleich sein müssen, doch sollte ein Grundkonsens bestehen, den alle 

relevanten Gruppen akzeptieren können (vgl. Altenthan et al. 2013: 199). Ziele, Werte und 

Normen sind nicht allgemeingültig und verändern sich im Lauf der Zeit. Der Wandel wird 

beeinflusst durch politische, militärische, wirtschaftliche und soziale Umstände sowie durch 

die individuelle Weltanschauung, das persönliche Menschenbild und wissenschaftliche Er-

kenntnisse, insbesondere aber durch Persönlichkeitsmerkmale, die durch die Biologie be-

stimmt werden. Auch fliesst die persönliche Einstellung mit ein, die wiederum von den 

Normen, Werten und sozialen Umständen geprägt wird (vgl. ebd.: 214–215). Schlussend-

lich ist Erziehung darauf ausgerichtet, sich selbst aufzuheben. Denn das Ziel ist es, dass die 

zu Betreuenden von ihren Erziehern zur vollen Autonomie und Mündigkeit geführt werden 

(Raithel/Dollinger/Hörmann 2009: 23).  

 

2.1. Heimerziehung 

Die Heimerziehung zählt in der Schweiz zu den Grundleistungen der Kinder- und Jugend-

hilfe und gehört zur Kategorie ergänzende Hilfen zur Erziehung. Diese Hilfe bezeichnet den 

Handlungsbereich, der durch die modernen Wohlfahrtsstaaten entstanden ist und die Ange-

bote der Schule und der privaten Leistungen durch Familie und Verwandte zusätzlich er-

gänzt. Die Kinder- und Jugendhilfe sieht ihre Aufgabe in der elterlichen Unterstützung 

durch Wahrnehmung der Erziehungsaufgabe und strebt möglichst günstige Bedingungen 

des Aufwachsens für die Heranwachsenden an. Durch diese Hilfen können Schutzfaktoren 

gebildet und möglichen Risikofaktoren entgegengewirkt werden. So wird die Kinder- und 

Jugendhilfe nicht erst bei bestehender oder vermuteter Kindeswohlgefährdung aktiv, 
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sondern vielmehr schon im Vorfeld mit frühen Unterstützungsangeboten für die verschie-

denen Bedarfslagen (vgl. Bundesrat 2012: 22–23).  

 

Über das System der Kinder- und Jugendhilfe Schweiz ist kaum gesichertes Wissen verfüg-

bar; Grund dafür sind unter anderem die föderalistischen Strukturen, die es erschweren, ei-

nen Überblick zu erhalten und behalten; die Zuständigkeiten liegen in erster Linie in der 

Kompetenz der Kantone und Gemeinden. Die Schweiz kennt nicht ein System der Kinder- 

und Jugendhilfe, sondern genauso viele, wie es Kantone gibt. In den meisten Kantonen be-

stehen eigenständige Gesetze und/oder Verordnungen mit unterschiedlichen Gewichtungen 

und Inhalten. Der Fokus liegt dabei hauptsächlich auf der Schaffung einer rechtlichen 

Grundlage der Aufgaben und Ausgaben des Kantons im Bereich der Kinder- und Jugend-

hilfe sowie auf der Regelung von Zuständigkeiten und dem Festhalten an Ausführungs-

grundsätzen. Innerhalb der kantonalen Verwaltung setzt sich die Heterogenität aufgrund der 

föderalistischen Strukturen auf der politischen Ebene von den Kantonen zu den einzelnen 

Gemeinden fort (vgl. Piller/Schnurr 2013: 7–8). 

 

In Erfüllung des Postulats Fehr hat der Bundesrat im Jahr 2007 zum „Schutz der Kinder- 

und Jugendlichen vor Gewalt in der Familie“ einen Bericht vorgelegt. Zur Erklärung: Par-

lamentarierinnen und Parlamentarier können in der Schweiz mit einem vom Rat zugestimm-

ten Postulat vom Bundesrat verlangen, dass er prüft und berichtet, ob zu einem bestimmten 

Thema ein Gesetz, Massnahmen oder Beschluss gefasst werden sollte. Im oben genannten 

Postulat beurteilt er die Lage, erkennt die Probleme an und hat folgende Massnahmen ge-

troffen: Einerseits möchte er zu einem gemeinsamen Verständnis der Kinder- und Jugend-

hilfe beitragen und zum anderen ein breites und umfassendes Grundleistungsangebot dieser 

speziellen Hilfe für alle Kantone und Gemeinden bereitstellen (vgl. Bundesrat 2012: 38–

49).  

 

Die Heimerziehung ist eine der zentralen Erziehungsformen für Kinder und Jugendliche in 

öffentlicher Verantwortung ausserhalb der Herkunftsfamilie. Das Angebot an Unterbrin-

gungs- und Erziehungsarten ist heute breit gefächert und vielfältig. Die Heimerziehung ist 

meist auf Dauer angelegt, und die Verantwortung für Erziehung und Entwicklung liegt bei 

einer spezialisierten Organisation. Die Aufgabe wird berufsmässig erbracht, und das Perso-

nal verfügt grösstenteils über eine der Heimerziehung entsprechende Ausbildung (vgl. 
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Schnurr 2012: o. S.). Eine Fremdplatzierung kommt aus rechtlicher Sicht infrage, wenn eine 

eindeutige und erhebliche Gefährdung des Kindes vorliegt und die Eltern nicht von sich aus 

Abhilfe schaffen oder nicht dazu imstande sind. Ferner wird versucht, zuerst die Möglich-

keiten des freiwilligen Kindesschutzes auszuschöpfen, bevor zivilrechtliche Massnahmen 

angeordnet werden, aber nur, wenn diese nicht bereits im Vorhinein als ungenügend er-

scheinen. Der Eingriff soll vom Grundsatz her immer der Verhältnismässigkeit angepasst 

sein; er soll die Gefährdung abwenden und eine Wirkung erzielen, jedoch nicht stärker sein 

als notwendig (vgl. Häfeli 2016: 295–296). Im ZGB, Art. 307–317, lassen sich die Bedin-

gungen zulässiger Eingriffe in das Elternrecht finden (vgl. Piller/Schnurr 2013: 17).  

Bis heute fehlen in der Schweiz verlässliche Zahlen zur Anzahl der Pflege- und Heimkinder, 

deshalb haben Pflege- und Adoptivkinder Schweiz (PACH) und Integras in den Jahren 

2015, 2016 und 2017 Bestandsaufnahmen durchgeführt. Die Erhebungen in den Kantonen 

kamen nur langsam voran (vgl. Seiterle 2018: 17), viele Kantone führen bis dato keine zent-

ralen Statistiken zu fremdplatzierten Kindern und Jugendlichen und konnten folglich oder 

wollten keine Zahlen liefern. Erschwerend kam hinzu, dass, wenn Statistiken geführt wur-

den, die Erhebungsmethoden von Kanton zu Kanton variierten, sodass unterschiedliche 

Zahlen erhoben wurden (vgl. ebd.: 12). Durch die erfassten quantitativen Zahlen konnte mit 

einer Hochrechnung auf die 26 Kantone eine Gesamtzahl von rund 18 000 bis 19 000 plat-

zierter Kinder und Jugendlicher berechnet werden; davon lebten rund 12 000 bis 14 000 in 

Heimen. Für die Jahre 2015 und 2016 konnten ausserdem noch die Zuweisungsgrundlagen 

für die Platzierung erhoben werden. Etwas mehr als die Hälfte aller Platzierungen erfolgten 

einvernehmlich, ohne die Anordnung durch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 

(KESB) oder ein Gericht; ungefähr ein Drittel erfolgte auf Anordnung der KESB oder eines 

Gerichts, und 8 % waren strafrechtliche Beschlüsse, sonderpädagogische Massnahmen oder 

Ähnliches (vgl. ebd.: 9). 

Im Kanton Zürich gilt: Wer Heimpflege gemäss Art. 13 Abs. 4 Satz 1a der Pflegekinder-

verordnung (PAVO) anbietet, benötigt eine Bewilligung der Direktion und steht unter Auf-

sicht (vgl. Kinder- und Jugendheimgesetz vom 27. November 2017, § 9). Obwohl das neue 

Gesetz noch nicht in Kraft gesetzt wurde, sind keine grundlegenden Änderungen im Ver-

gleich zur heutigen Aufsichtspflicht zu erwarten. Die Heimpflege untersteht im Kt. ZH dem 

Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB), das für die Bewilligung, Meldung, Aufsicht und 

Überprüfung der Leistungsvereinbarung zuständig ist. Die Berücksichtigung des Kindes-

wohls und die Vorgaben zum Schutz und zur Förderung stehen dabei im Vordergrund (vgl. 
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Kanton Zürich. Bildungsdirektion. Amt für Jugend und Berufsbildung 2018: 13). Wer eine 

Erstbewilligung oder Erneuerung der Betriebsbewilligung erlangen möchte, muss einen Or-

ganisationsbeschrieb einreichen. Darin beschreiben die Organisationen ihren Auftrag, die 

Werte und die Ziele in der Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendli-

chen. Ebenfalls werden die betrieblichen Rahmenbedingungen, die Massnahmen zur Qua-

litätsentwicklung und die Qualitätssicherung festgehalten. Anhand dieses Beschriebs legen 

sie Rechenschaft ab, wie sie ihren Auftrag verstehen und wahrnehmen. Das AJB wiederum 

prüft die Organisationsbeschriebe und orientiert sich dabei vorrangig an der Kinderrechts-

konvention. Auch fliessen Kriterien wie die Aktualität mit ein, wobei der Fokus auf aktuel-

len Erkenntnissen aus Lehre und Praxis liegt (vgl. Kanton Zürich. Bildungsdirektion. Amt 

für Jugend und Berufsbildung 2018: 1–2), denn wissenschaftliches Fachwissen ist die Basis 

professionellen Handelns (vgl. Günder 2015: 163). 

  



Bachelor-Thesis – Rebekah Nüesch 

14 

 

3. Entwicklung 

Es ist ein zentrales Anliegen der Verfasserin, einen Überblick über die kindliche Entwick-

lung zu geben und aufzuzeigen, unter welchen erforderlichen Bedingungen Kinder ihr Po-

tenzial ausschöpfen können. Dabei stützt sie sich vor allem auf die wissenschaftliche Lite-

ratur Remo H. Largos, eines Kinderarztes, der fast drei Jahrzehnte die Abteilung für Wachs-

tum und Entwicklung am Kinderspital in Zürich leitete. In dieser Zeit führte er Langzeitstu-

dien zur kindlichen Entwicklung durch (vgl. Largo 2019: 2). Das Ziel seiner Arbeit war 

nicht nur das Aufzeigen der Vielfältigkeit von Kindern, sondern auch die Auseinanderset-

zung mit dem kindlichen Wesen und der Entwicklung. In seiner Tätigkeit als Arzt versuchte 

er, sich stets von der Norm und den Erwartungen der Eltern und Lehrer zu distanzieren und 

den Fokus auf die individuellen Fähigkeiten der Kinder zu legen. Damit machte er positive 

Erfahrungen und konnte so das Wohlbefinden der Kinder und deren Lernbereitschaft ver-

bessern (vgl. ebd.: 13–15). Im ersten Teil dieses Kapitels geht es darum, wie vielfältig Kin-

der sein können, ferner um das Zusammenwirken von Veranlagung und Umwelt sowie um 

die Kinderentwicklung im Allgemeinen. Der zweite Teil handelt vom Fit-Prinzip; hier wer-

den die Grundbedürfnisse von Kindern vertieft und auch die Kompetenzen erörtert, die alle 

Fähigkeiten der kindlichen Entwicklung umfassen. 

 

Jedes Kind ist einzigartig und dies auch in seiner Entwicklung. Nichtsdestotrotz gehen El-

tern, Lehrer und sogar das Schulsystem davon aus, dass sich Kinder in ähnlicher Weise 

entwickeln und deshalb auch für alle die gleichen schulischen Anforderungen gelten. Of-

fensichtliche Unterschiede wie Körpergrösse oder Gewicht werden zur Kenntnis genom-

men, geht es aber um weniger sichtbare Besonderheiten, die beispielsweise die geistigen 

Fähigkeiten oder das Sozialverhalten betreffen, stösst dies auf geringere Akzeptanz. Die 

Vielfalt ist ein Hauptmerkmal der kindlichen Entwicklung, das von den meisten Eltern und 

Fachleuten unterschätzt wird. Dieses Phänomen spiegelt das Grundgesetz der Evolution wi-

der: Ausnahmslos jede Form von Leben geht mit Vielfältigkeit einher, vom Bakterium bis 

zum Menschen, sie zeigt sich bei Kindern auf unterschiedliche Weise. Meilensteine in der 

Entwicklung treten bei gleichaltrigen Kindern, je nach Individuum, jeweils in einem ande-

ren Alter auf, auch durchlaufen nicht alle Kinder die Entwicklungsstufe in derselben Rei-

henfolge oder lassen gar einen Schritt aus. Jedes Kind hat sein eigenes Entwicklungstempo, 

und auch der Geschlechterunterschied spielt bei der Ausprägung eine Rolle (vgl. Largo 

2019: 26–27). Kenntnisse über das Spektrum und die Gesetzmässigkeiten einer normalen 
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Entwicklung können hilfreich und relevant sein, wenn diese nicht mehr den gängigen Er-

wartungen entspricht. Eine Förderung, die das Kind zurück in die Norm bringt, kann gemäss 

Remo Largo meistens nicht ohne Weiteres gelingen. Kinder müssen sich selbst bleiben dür-

fen, und es muss herausgefunden werden, wie das Kind am besten mit seinen Stärken und 

Schwächen unterstützt werden kann. Dabei kollidieren oft die Erwartungen und Vorstellun-

gen der Eltern oder der Bezugspersonen mit den Fähigkeiten und Leistungen, die das Kind 

erbringen kann. Gelingt es den Erwachsenen, sich nach den individuellen Bedürfnissen und 

Fähigkeiten der Kinder auszurichten, nimmt in der Regel deren Lernbereitschaft zu und ihr 

Wohlbefinden verbessert sich (vgl. ebd.: 13–14).  

 

Die kindliche Entwicklung ist ein Zusammenspiel von Veranlagung und Umwelt; beide sind 

bedeutsam für die Entwicklung, erfüllen aber verschiedene Aufgaben (vgl. ebd.: 44–46). 

Die organische Grundlage, aus welcher ein Kind sich heraus entwickelt, ist die Erbanlage. 

Diese gibt das persönliche Entwicklungspotenzial vor und bestimmt die Leistungsfähigkeit, 

die unter optimalen Lebensbedingungen erreicht werden kann. Diese Bedingungen werden 

durch die Umwelt bereitgestellt, indem sie ihren Beitrag beispielsweise durch Ernährung 

oder entwicklungsspezifische Lernerfahrungen leistet. Die Umwelt bildet zwar keine Fä-

higkeiten aus, kann sie aber zur Entfaltung bringen und mit Inhalten füllen. Nicht nur Ver-

anlagung und Umwelt spielen eine wesentliche Rolle in der Entwicklung, auch das Kind 

selbst ist ein zentraler Akteur (vgl. ebd.: 61). In den ersten Lebensjahren werden die poten-

ziellen Erfahrungen mehrheitlich vom familiären Umfeld bestimmt. Je älter ein Kind wird, 

umso mehr will es auch Erfahrungen ausserhalb der Familie sammeln. Es orientiert sich an 

Bezugspersonen wie den Lehrern, zu einem grossen Teil aber auch an anderen Kindern; in 

den Jugendjahren dann vermehrt an Gleichaltrigen. Ein Jugendlicher verhält sich nicht pas-

siv, sondern wählt seine Freunde selektiv aus; er achtet auf seine Stärken, Neigungen und 

Bedürfnisse und sucht nach Erfahrungen, die ihm und seinen Interessen entsprechen, dabei 

kann er sich weit oder kaum von seinen Eltern distanzieren. Einwirkungen durch die Um-

welt können die Entwicklung beeinträchtigen. Wenn diese Einflüsse sich negativ auf die 

Entwicklung auswirken, aber nicht allzu lange andauern und sich die Umstände, die dazu 

geführt haben wieder auflösen, beschleunigt sich das Wachstum und die Entwicklung wie-

der, bis der Mangel aufgehoben und das Entwicklungspotenzial erreicht ist (vgl. ebd.: 67–

72). 
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Kinder lernen in ihren frühen Jahren so schnell und so viel wie sonst nie mehr in ihrem 

Leben. Sie entwickeln sich in nur einigen Jahren von einem hilflosen Säugling zu einem 

Kind, das sich flink bewegt, kommuniziert, wesentliche Zusammenhänge seiner sozialen 

und materiellen Umwelt versteht und Gegenstände zweckmässig bedienen kann, dies er-

möglicht ihre Lernfähigkeit. Für eine gute Kindesentwicklung sind ausreichend Ernährung, 

Pflege und Gesundheit notwendig, ebenso körperliches Wohlbefinden, sprich: Geborgen-

heit und emotionale Zuwendung (vgl. ebd.: 84–85). 

 

Eignet sich ein Kind Fertigkeiten an, werden Hirnareale unterschiedlicher Funktionsberei-

che miteinander verbunden. So werden im Entwicklungsprozess Fähigkeiten, Fertigkeiten 

und Wissen in hoch strukturierten Netzwerken zusammengeführt und abgespeichert. Diese 

sind nicht nur an Erfahrungen aus der Lebenswelt gebunden, sondern auch an die Inhalte 

der angelernten Fertigkeiten. Damit Kinder ihr Entwicklungspotenzial realisieren können, 

müssen sie eine beachtliche Anzahl unterschiedlichster Erfahrungen über einen langen Zeit-

raum machen; der gesamte Prozess nimmt etwa 15 Jahre in Anspruch. In der Pubertät wird 

unter anderem die Entwicklung des Gehirns abgeschlossen, die Hirnstrukturen sind dann 

ausgereift und funktionell festgelegt. Ab diesem Zeitpunkt wird das Lernen nie mehr so 

unproblematisch sein wie in der Kindheit (vgl. ebd.: 95).  

 

Die Lernbereitschaft ist bei jedem Kind anders und stellt sich zu unterschiedlichen Zeit-

punkten ein, so kann das Kind nicht mit beliebigen Inhalten infiltriert werden, sondern es 

sammelt aktiv die Erfahrungen, die es für seine Weiterentwicklung benötigt. Die treibende 

Kraft dabei ist die Neugierde. Bereits Säuglinge kommen als neugierige Wesen auf die Welt. 

Es hat sich gezeigt, dass die Neugierde primär dann geweckt und bestehen bleibt, wenn 

Kinder sich aktiv und selbstbestimmt mit ihrer Umwelt befassen. Die Ausprägung der Neu-

gierde und der Lernbereitschaft ist von der Hirnreife und der Übereinstimmung des Ent-

wicklungsstandes mit den Anforderungen der Umwelt abhängig. Ein Kind kann bei der Be-

friedigung seiner Neugierde absolute Zufriedenheit erleben und in seiner Tätigkeit völlig 

aufgehen. Die Hirnentwicklung verläuft nicht gleichmässig, sondern in Reifungsschüben. 

Bei jedem Schub ergibt sich eine Abweichung zwischen dem aktuellen Entwicklungsstand 

und der etwas weiter fortgeschrittenen Hirnreife. Durch diese Abweichung wird die Lern-

bereitschaft geweckt, die beim Kind als Neugierde und Lernmotivation wahrgenommen 

wird; am grössten ist Lernbereitschaft, wenn eine neue Entwicklungsstufe entstanden ist. 
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Sind Hirnreife und Fördergrenze erreicht, flauen Neugierde und Lernmotivation ab, weitere 

Förderungen bringen keine zusätzlichen Fähigkeiten. Erfolgreiches Lernen findet statt, 

wenn Erfahrungen nachhaltig verinnerlicht werden. Das gelingt, wenn sie an bereits ange-

eignete Fähigkeiten, Fertigkeiten und bestehendes Wissen anknüpfen (vgl. ebd.: 97–104). 

 

In der Kindheit gesammelte Erfahrungen können im Positiven, aber auch im Negativen prä-

gen. Kinder werden in ihrem Sozialverhalten massgeblich durch die Art und Weise be-

stimmt, wie Eltern oder Bezugspersonen mit ihnen umgehen. Eine negative Erfahrung, etwa 

Gewalt mit der Folge einer starken Körperverletzung, kann nicht ohne Weiteres aus dem 

Erinnerungsvermögen gelöscht werden, denn sie ist tief verwurzelt; sie kann jedoch teil-

weise durch positive Erfahrungen ersetzt werden (vgl. ebd.: 105–106). 

 

3.1. Das Fit-Prinzip 

Beim Fit-Prinzip geht es um die ganzheitliche Betrachtungsweise eines Kindes. Die Eck-

pfeiler des Prinzips bestehen aus der Einzigartigkeit jedes Kindes, aus der Befriedigung 

seiner Bedürfnisse, der Entfaltung seiner Kompetenzen und der Aneignung von Fertigkei-

ten, alles in Einklang mit seiner Umwelt. Dadurch kann es seine Individualität entfalten 

und zu dem Wesen werden, das in ihm angelegt ist (vgl. ebd.: 314).  

 

3.1.1. Grundbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen 

Ob ein Kind zu dem wird, was in ihm angelegt ist, sich körperlich und psychisch wohlfühlt 

und seine Fähigkeiten entfaltet, hängt davon ab, in welchem Ausmass es seine Grundbe-

dürfnisse befriedigen kann respektive seine Bedürfnisse befriedigt werden. Beim Fit-Prin-

zip wird von sechs Grundbedürfnissen ausgegangen, die es zu stillen gilt: körperliche In-

tegrität, Geborgenheit, soziale Anerkennung/Stellung, Selbstentfaltung, Leistung und exis-

tenzielle Sicherheit (vgl. ebd.: 113–114). Die körperliche Integrität umfasst Bedürfnisse wie 

Schlafen, Essen, das Tragen einer der Temperatur angemessenen Kleidung oder auch die 

Auslebung der Sexualität im Erwachsenenalter. Damit auch andere Grundbedürfnisse sich 

positiv entwickeln und befriedigt werden, müssen die körperlichen Bedürfnisse gestillt sein 

(vgl. ebd.). Die Befriedigung der körperlichen Bedürfnisse geht oft mit starken Emotionen 

einher. Während der Nahrungsaufnahme eines Säuglings beispielsweise geht es nicht nur 

um das Stillen des Hungergefühls, sondern auch um das Bedürfnis nach Geborgenheit und 

Zuwendung, später dann um die Gestaltung der Mahlzeiten. Dem Essen und Trinken misst 
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der Mensch in jedem Alter eine grosse emotionale und soziale Bedeutung zu (vgl. ebd.: 

115–116). Auch sollte nicht nur auf das individuelle Schlafbedürfnis eingegangen werden, 

sondern ebenso auf die Gestaltung der Schlafsituation. Dabei sollte sich das Kind möglichst 

wohl und geborgen fühlen, das kann durch feste Rituale erreicht werden, sodass sich das 

Kind vertrauensvoll dem Schlaf hingeben kann (vgl. ebd.: 122). Jedes Kind hat einen ande-

ren Bedarf nach Nachtruhe, und dieser unterscheidet sich selbst unter Gleichaltrigen; diese 

Individualität bleibt während der gesamten Kindheit bestehen. Daher liegt es an den Erzie-

hungspersonen, herauszufinden, wie viel Schlaf jedes einzelne Kind benötigt. Das Schlaf-

verhalten kann sich bis ins hohe Alter noch verändern (vgl. ebd.: 119–120).  

 

Jeder Mensch sehnt sich nach Geborgenheit und Annahme, ein biologisches Mindestmass 

ist sogar notwendig. Dieses Grundbedürfnis ist so zentral wie das Verlangen, Hunger und 

Durst zu stillen. Kann dieses Bedürfnis nicht abgedeckt werden, leiden die Leistungsfähig-

keit und das psychische Wohlbefinden darunter. Durch die von seiner Bezugsperson entge-

gengebrachte Unterstützung und Fürsorge wachsen dem Kind, bildlich gesprochen, Flügel 

zur Entfaltung seiner Talente. Kinder sind emotional von ihren Bezugs- und Vertrauensper-

sonen abhängig und auf deren Zuwendung und Geborgenheit während der gesamten Kind-

heit angewiesen (vgl. ebd.: 128–129). In den ersten Jahren wird Zuwendung durch Körper-

kontakt, Berührungen, Wärme, fliessende Bewegungen und Gerüche vermittelt, später eher 

durch ein Lächeln, sanftes Streicheln, durch Mimik oder Gestik und das gesprochene Wort. 

Auch Übergangsobjekte wie Plüschtiere, Kuscheldecken oder Haustiere können in einem 

begrenzten Umfang Geborgenheit vermitteln. Ein Kleinkind darf zu Beginn nicht allein ge-

lassen werden, doch je älter es wird, desto besser kann es mit der räumlichen und zeitlichen 

Trennung seiner Bezugspersonen umgehen (vgl. ebd.: 132–133).  

 

Wenn sich ein Kind an eine Bezugsperson bindet, wird diese zum Vorbild. Alles, was diese 

Person tut, will das Kind lernen und nachmachen; je tiefer die Verbindung ist, desto mehr 

liegt der Fokus auf dieser Person. Durch die Bereitschaft, so zu werden wie die vertraute 

Person, ist das Kind offen für deren Vorstellungen, diese werden fast vollständig und ohne 

Vorbehalte übernommen, in der Regel vor der Pubertät. In der Pubertät dagegen entwickeln 

Jugendliche ihre eigenen Vorstellungen und Meinungen (vgl. ebd.: 137–138), dann beginnt 

der Ablösungsprozess von den Bezugspersonen. Zu diesem Zeitpunkt sind sie kaum mehr 
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emotional abhängig und fürchten sich auch nicht mehr vor dem Entzug fürsorglicher Liebe. 

Jugendliche suchen nun Nähe und Sicherheit bei Gleichaltrigen (vgl. ebd.: 160–161).  

 

Eine gegenseitige starke Bindung zwischen Kind und Bezugsperson unterstützt den jahre-

langen Bildungsprozess und trägt zu dessen Erfolg bei. Diese Bindung bringt das Kind im-

mer wieder dazu, einzulenken. Dabei geht es nicht um Angst vor Bestrafung, sondern um 

eine positive emotionale Abhängigkeit, die das Kind gehorchen lässt, es will die Zuwendung 

und Geborgenheit der Bezugsperson nicht verlieren (vgl. ebd.: 138–139). Gerade bei Heim-

kindern besteht der Wunsch nach einer engen emotionalen und konstanten Beziehung, da 

sie durch die Fremdplatzierung eine Trennung von ihren primären Bezugspersonen und wo-

möglich auch von ihren vorherigen professionellen Helferinnen und Helfern durchstehen 

mussten (vgl. Schleiffer 2014: 15, und Schleiffer 2015: 108).  

 

Tragfähige Beziehungen bauen sich erst über Wochen und Monate auf (vgl. Largo 2019: 

140). In Anlehnung an Bowlby (1969 und 1975) weist Largo daraufhin, dass jedes Kind 

eine angeborene Bereitschaft besitzt, sich grundsätzlich an jede vertrauensvolle Person zu 

binden. Die Bindung baut sich durch die gewonnenen Erfahrungen mit der Bezugsperson 

auf, indem das Kind Zuwendung erfährt und seine Bedürfnisse befriedigt werden. Die Ver-

bindung, die das Kind eingeht, ist bedingungslos. Auch wenn es sich bei der Bezugsperson 

um eine ‚schlechte‘ Person handelt, wird es sich nicht von ihr lösen. Die emotionale Ab-

hängigkeit ist biologisch darauf angelegt, dass das Kind, obwohl es gegebenenfalls schlecht 

behandelt wird, Schutz bei der vertrauten Person sucht. Das Kind möchte aber nicht nur eine 

Bindung aufbauen, sondern will sich auch wohlfühlen. Dafür ist die Qualität der Beziehung 

zwischen Kind und Bezugsperson wesentlich. Es kann sich dann wohlfühlen, wenn ein ge-

genseitiges Vertrauensverhältnis besteht, die Bezugsperson verfügbar und verlässlich ist, 

sie die individuellen Bedürfnisse des Kindes ausreichend befriedigt und mit Feinfühligkeit 

angemessen reagiert. Wenn sich das Kind nicht wohlfühlt und sogar vernachlässigt wird, 

kann es mitunter krank werden oder Verhaltensauffälligkeiten zeigen; die erlebten Bezie-

hungserfahrungen prägen die Erwartungen zukünftiger Beziehungen (vgl. ebd.: 142–145). 

Kinder können sich im Verlauf ihrer Entwicklung immer wieder neu an Gleichaltrige und 

Erwachsene binden, dieses Phänomen unterstützt den kindlichen Entwicklungsprozess in 

grossem Masse, da es die Fülle an Lernerfahrung steigert (vgl. ebd.: 177). Wenn Heran-

wachsende bereits Trennungserfahrungen erlebt und seelische Verletzungen davongetragen 
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haben, ist ihr Vertrauen in Beziehungen zunächst erschüttert. Bis sie sich wieder auf eine 

neue Vertrauensperson einlassen und ihr Misstrauen abbauen, braucht es Zeit. Durch lang 

anhaltende positive und verlässliche Erfahrungen kann die Beziehung langsam wiederauf-

gebaut werden. Einzelne Kinder und Jugendliche beschliessen, sich nicht mehr an Personen 

zu binden, um nicht erneut verletzt zu werden und keine neuen Schmerzen zu erfahren. Sie 

entziehen sich den Beziehungsangeboten möglicher Bezugspersonen und verhalten sich im 

Umgang schwieriger als andere. Meistens können Kinder und Jugendliche aber auch hier 

nach einer gewissen Eingewöhnungszeit Vertrauen zu einer Person fassen, die optimaler-

weise nachhaltig zur Verfügung steht (vgl. Unzner 2009: 321). Eine sichere Bindung zu 

einer oder mehreren Bezugspersonen zu haben ist für die Entwicklung der eigenen selbst-

bewussten Persönlichkeit von zentraler Bedeutung. War eine sichere Bindung in der frühs-

ten Kindheit nicht existent, führt dies zu Bindungsstörungen und möglicherweise zu einem 

Stillstand in der Persönlichkeitsentwicklung. Diese völlig aufzuheben ist in der Regel nicht 

möglich, jedoch können sie wesentlich abgeschwächt werden. Je nachdem, welche weiteren 

Lebens- und Arbeitsbedingungen sie vorfinden, beeinflussen diese die Grundlage der wei-

teren Entwicklung. Wenn diese Kinder und Jugendliche einen Ersatz finden, mit dem sie 

eine sichere Bindung eingehen können, kann sich der Stillstand in der Persönlichkeitsent-

wicklung wieder aufheben und die Entwicklung fortsetzen. Wesentliche Voraussetzungen 

sind, dass die Bezugsperson liebevoll, einfühlsam und verfügbar ist; die Person muss er-

wachsen, stabil und emotional belastbar sein. Damit eine Beziehung aufgebaut werden 

kann, ist es entscheidend, dass alle Sinnesorgane angeregt werden. Die Bezugsperson gibt 

die nötige Zeit, den Raum und die Struktur vor und setzt auch Grenzen (vgl. Johnson 2008: 

40–41).  

Der Mensch ist ein soziales Wesen, das gerne in Gemeinschaften lebt. Dabei hat er ein 

grosses Verlangen nach Zugehörigkeit und Anerkennung sowie nach einer festen Stellung 

in der Gruppe. Soziale Anerkennung und sozialer Status sind Grundbedürfnisse des Men-

schen, bereits Kleinkinder streben danach. Kinder werden nicht nur durch Lob und Tadel 

sozial kompetent, sondern vor allem durch soziale Erfahrungen, die sie selbstbestimmt mit 

anderen Kindern erleben. Um dieses Bedürfnis zu stillen, werden sie dazu veranlasst, sozi-

ale Regeln zu verinnerlichen und zu integrieren. Kleinkinder etwa passen sich in der Gruppe 

an, um eine feste Stellung zu erhalten. Sie lernen, sich unterzuordnen, wenn sie eine tiefere 

Sozialkompetenz haben oder körperlich unterlegen sind. Zudem schätzen sie die Stärken 

und Schwächen der anderen Kinder in der Gruppe ein sowie ihre eigenen, um 
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herauszufinden, ob und wie sie mit ihren Fähigkeiten bestehen. Die Hierarchien bei den 

Mädchen sind eher flach, bei den Jungen steiler. Bei den Mädchen zählen vorrangig soziale 

und kommunikative Fähigkeiten, bei den Jungen steht der Wettkampf im Fokus (vgl. Largo 

2019: 184–186). Im Schulalter entscheiden soziale Stellung und Anerkennung darüber, ob 

jemand ausgegrenzt und abgelehnt wird. Trifft dies zu, kann die Schulzeit belastend werden, 

es kann dazu führen, dass das psychische Wohlbefinden geschädigt wird und so das Lernen 

kaum mehr möglich ist. Anerkennung in der Gruppe gewinnen Schülerinnen und Schüler 

auf verschiedenste Weise: durch ansehnliche sportliche und schulische Leistungen, ausser-

gewöhnliche Talente, guten Umgang mit Freunden, aber auch durch materielle Gegenstände 

wie trendige Kleider, moderne Musik oder durch den Besitz der neuesten elektronischen 

Geräte (vgl. ebd.: 187). Bei Jugendlichen haben die Akzeptanz und der Platz in der Peer-

group einen hohen Stellenwert. Die Peers haben grossen Einfluss auf die Einstellungen und 

Werte der Jugendlichen. Wer die Gruppe anführt oder welche Rangordnung vorherrscht, 

hängt von verschiedenen Einflussfaktoren ab. Entscheidend sind körperliche Attraktivität, 

sportliche Leistungen und soziale Fähigkeiten (vgl. ebd.: 188–189). Damit Kinder und Ju-

gendliche die erforderlichen sozialen Fähigkeiten für eine gelungene Integration in die Ge-

sellschaft erlangen können, sind sie auf Freiräume angewiesen, in denen sie selbstbestimmt 

und autonom untereinander Erfahrungen machen (vgl. ebd.: 191).  

 

Ein weiteres Grundbedürfnis des Menschen ist die Selbstentfaltung, vor allem Kinder zeich-

nen sich durch dieses Merkmal aus. Im Kind sind seine Fähigkeiten bei der Geburt bereits 

angelegt, sie warten nur darauf, sich durch entwicklungsspezifische Erfahrungen auszubil-

den. Überdies möchten Kinder aus eigener Motivation heraus lernen, was eine wesentliche 

Eigenschaft der Selbstentfaltung darstellt. Damit sich ein Kind entwickeln und das in ihm 

angelegte Potenzial entfalten kann, müssen die Bezugspersonen die Vielfalt unter Kindern 

mit all ihren Ausprägungen anerkennen (vgl. ebd.: 192–195). 

 

Menschen erbringen jeden Tag Leistungen, bei denen sie ihre Fähigkeiten, Fertigkeiten und 

ihr Wissen einsetzen, um ein gewisses Resultat zu erzielen. Dabei geht es nicht nur um die 

existenzielle Sicherstellung des Lebensunterhaltes, sondern auch um Befriedigung, Sinn-

haftigkeit, Stolz und um die Stärkung des Selbstwertes und der Selbstwirksamkeit. So tun 

es auch Kinder, sie wollen selbstständig und selbstbestimmt Leistungen erbringen, wenn sie 

entwicklungsmässig dazu bereit sind. Kleinkinder ahmen ihre Vorbilder und andere Kinder 
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gerne nach, so können Bezugspersonen sie zu Leistungen animieren, indem sie Tätigkeiten 

vormachen und Erfahrungsräume schaffen. Kinder, die noch nicht so weit sind und sich 

überfordert fühlen, verlieren, wenn Anforderungen an sie gestellt werden, ihre Leistungs-

bereitschaft und werden mutlos; hingegen werden Kinder unruhig und unzufrieden, wenn 

sie unterfordert sind. Idealerweise bemühen sich Bezugspersonen, nur solche Leistungsan-

sprüche an sie zu stellen, die sie auch erfüllen können. Damit tragen sie dazu bei, dass sie 

mit einem starken Selbstwertgefühl und einer entsprechenden Selbstwirksamkeit in die Welt 

hinausgehen und in ihr bestehen können (vgl. ebd.: 195–201). 

 

Das letzte Grundbedürfnis ist die existenzielle Sicherheit. In der heutigen Zeit müssen Kin-

der in unserer Gesellschaft nichts zum Lebensunterhalt beisteuern. Erst im Jugendalter lösen 

sie sich langsam von ihren Eltern ab, lernen selbstständig zu werden und übernehmen Schritt 

für Schritt die Verantwortung für die eigene finanzielle Sicherheit. Bis vor circa 50 Jahren 

konnten sich junge Erwachsene wesentlich eher von ihrem Zuhause lösen als heute. 

Dadurch, dass viele eine lange Ausbildung absolvieren, hat sich die finanzielle Ablösung 

nach hinten verschoben. Für zahlreiche junge Menschen stellt das Aufkommen der eigenen 

finanziellen Existenz eine grosse Herausforderung dar, weil sie mit hohen Erwartungen der 

Gesellschaft und der Wirtschaft einhergeht. Obwohl der Wohlstand in der Schweiz im Ge-

gensatz zu anderen Ländern hoch ist, leben hier nicht alle Kinder in Reichtum (vgl. ebd.: 

202). Laut Caritas Schweiz waren im Jahr 2018 insgesamt 660 000 Personen von Armut 

betroffen, davon überdurchschnittlich viele Alleinerziehende, demzufolge auch zahlreiche 

Kinder. Mögliche Folgen für armutsbetroffene Personen in der Schweiz sind der Ausschluss 

aus der Gesellschaft, verminderter Kontakt zu anderen sowie Perspektivlosigkeit (vgl. Cari-

tas Schweiz: o. S.). Ein gut ausgestattetes Zuhause und eine gesunde Ernährung sind keine 

Selbstverständlichkeit. Wenn das Einkommen kaum für Notwendigkeiten wie Miete, Kran-

kenversicherung oder Ernährung reicht, bedeutet dies auch, dass zahlreiche Kinder ihre Ta-

lente nicht entfalten können, weil die finanziellen Mittel dafür fehlen (vgl. Largo 2019: 

202).  

 

3.1.2. Entfaltung von Kompetenzen 

Das Fit-Prinzip beschreibt acht Kompetenzen, die alle Fähigkeiten der kindlichen Entwick-

lung beinhalten: die soziale, sprachliche, musikalische, figural-räumliche, logisch-mathe-

matische, zeitlich-planerische, motorische und körperliche Kompetenz. Ein Kind benötigt 
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circa 20 Jahre, bis es alle seine Fähigkeiten entwickelt hat. Auch hier ist wieder von Bedeu-

tung, welche Erfahrungen ein Kind machen kann, wie es begleitet wird und welche Vorbil-

der es hat, um sich Fertigkeiten anzueignen (vgl. ebd.: 210–212). Die Kompetenzen sind 

bei jedem Kind unterschiedlich angelegt. Fertigkeiten und Fähigkeiten eignen sich Kinder 

zu unterschiedlichen Zeitpunkten an, variieren in der persönlichen Ausprägung und weisen 

auch geschlechterspezifische Unterschiede auf (vgl. ebd.: 291). Schwächen und Stärken in 

den verschiedenen Kompetenzbereichen sind ganz natürlich, in jedem Bereich zeigen min-

destens 10 % der Kinder im schulischen Kontext Teilleistungsschwächen. Wie stark diese 

Schwächen bewertet werden, hängt davon ab, wie diese von den Bezugspersonen, den Schu-

len und der Gesellschaft gewichtet werden. So fühlt sich ein Kind, das gewisse Schwächen 

hat, mehr oder weniger beeinträchtigt. Ob ein Kind von anderen anerkannt wird, sich selbst 

entfaltet oder leistungsfähig ist, ist nicht allein von einer Schwäche abhängig, sondern vom 

gesamten Kompetenzprofil und dessen Zusammensetzung (vgl. ebd.: 299–300). 
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4. Erwartungen an die Heimerziehung 

Die Erwartungen der verschiedenen Akteure bei einer Heimplatzierung sind divergent; hier 

steht nicht nur das Interesse des Kindes im Mittelpunkt, sondern auch das der Beteiligten. 

Die Erwartungen sind nicht immer klar, da nicht alle ausdrücklich kommuniziert werden 

(vgl. Blülle 2013: 30). Im Folgenden werden die unterschiedlichen Erwartungen und teil-

weise die Ausgangssituationen der Beteiligten aufgezeigt. Da die Perspektiven in der Wis-

senschaftsliteratur nicht leicht zu finden sind, werden unterschiedliche Quellen herangezo-

gen, um eine möglichst gehaltvolle Sichtweise der Akteure zu gewinnen. Eine allgemein-

gültige Aussage kann jedoch nicht gemacht werden, ebenfalls wird kein Anspruch auf Voll-

ständigkeit erhoben. Im Sinne einer guten Kommunikation stellt sich aber als besonders 

zentral heraus, die verschiedenen Erwartungen der Beteiligten zu kennen und sie zu klären, 

damit keine falschen Hoffnungen oder unrealistischen Ansprüche entstehen (vgl. Widulle 

2012: 42). 

 

4.1. Aus der Perspektive der Professionellen der Sozialen Arbeit 

Die Soziale Arbeit begründet ihr Handeln insbesondere auf den Prinzipien der sozialen Ge-

rechtigkeit und der Menschenrechte. Daher ist es ihr ein besonderes Anliegen, dass den 

Grundsätzen der Selbstbestimmung, Partizipation, Integration und Ermächtigung nachge-

gangen wird. Kinder- und Jugendliche sollen bei allen relevanten Entscheidungen und 

Handlungen mit einbezogen werden und sich beteiligen können. In Anbetracht ihres Wohl-

befindens haben sie das Anrecht, eigene Entscheidungen zu treffen, es sei denn, sie gefähr-

den sich selbst oder andere. Bei der Integration sollen die physischen, psychischen, spiritu-

ellen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse berücksichtigt und geachtet werden. Die Erzie-

hung soll dazu führen, dass Kinder und Jugendliche ihre Stärken entwickeln und lernen, 

welche Rechte sie haben und wie diese einzufordern sind. So werden sie dazu befähigt, an 

der Gestaltung der sozialen Strukturen mitzuwirken. Ausserdem verpflichtet sich die Sozi-

ale Arbeit, dass sie die Diversität der Menschen anerkennt, das bedeutet, dass sie von der 

Heimerziehung fordert, die Individualität jedes einzelnen Kindes und Jugendlichen zu be-

rücksichtigen. Von den Praktikern wird verlangt, dass sie ihr Handeln immer wieder der 

fachlichen und moralischen Qualitätskontrolle unterziehen und dadurch ihr einschlägiges 

Wissen erweitern. Sie sollen sich ihrer Macht bewusst sein und verantwortungsvoll damit 

umgehen, zudem fachübergreifend mit anderen kooperieren, um Situationen und Probleme 

umfassend zu begreifen und optimale Lösungen zu kreieren (vgl. AvenirSocial 2010: 9–
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15). Damit Kinder und Jugendliche zu selbstbestimmten Subjekten werden, müssen die Pro-

fessionellen der Sozialen Arbeit Räume schaffen, in denen jene leben können. Es muss ge-

währleistet sein, dass unterschiedliche Wertehaltungen vorgelebt werden und Räume für 

kontroverse Dialoge vorhanden sind (vgl. Schmid 2011: 60). 

 

Integras, der Fachverband für Sozial- und Sonderpädagogik, hat eine Charta für seine Mit-

glieder herausgegeben. Er macht sich stark für kompetente Fachpersonen im Interesse der 

Kinder und Jugendlichen, die auf sozialpädagogische Unterstützung angewiesen sind, sei 

es stationär, teilstationär oder ambulant; alle Mitglieder von Integras richten sich nach die-

sen Grundsätzen. Die Charta orientiert sich an der UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) 

und den kantonalen und nationalen Gesetzen. Das von ihnen verfolgte Menschenbild sieht 

den Menschen als Ganzes und nimmt ihn ernst. Wesentliche Grundsätze und ergänzende 

Erwartungen für die Professionellen der Sozialen Arbeit in den Institutionen im Hinblick 

auf die Heimerziehung sind, dass das Wohl der Kinder und Jugendlichen stets im Zentrum 

steht und sich alle mit Respekt, Wertschätzung und Achtsamkeit begegnen. Die Kompetenz 

der Selbstständigkeit soll so weit wie möglich angestrebt werden, um die Partizipation in 

der Gesellschaft zu ermöglichen. Kinder und Jugendliche werden als Teil eines Familien-

systems angesehen, das möglichst mit einbezogen wird, sodass den Heranwachsenden auf 

Augenhöhe begegnet wird. Durch die Bereitstellung von Strukturen und Rahmenbedingun-

gen erfahren sie Sicherheit und Geborgenheit, sodass sie sich zu Hause fühlen können. An-

visiert ist, nach einem klaren Konzept zu arbeiten, wobei der Auftrag von der öffentlichen 

Hand kommen soll. Für die anspruchsvolle Aufgabe ist ausreichend Personal einzustellen, 

das über die nötige Ausbildung verfügt und den Herausforderungen gewachsen ist. Für not-

wendige Ressourcen der betreuten Kinder und Jugendlichen sollen sich Professionelle der 

Sozialen Arbeit bei den zuständigen politischen Stellen einsetzen und starkmachen (vgl. 

Integras 2010: o. S.). Ein weiterer selbst gestellter Anspruch der Professionellen der Sozia-

len Arbeit an die Heimerziehung ist, dass sie ihre Möglichkeiten stetig verbessern. So sind 

die Erfolgsmessungen durch die Dokumentation der eigenen Leistungen zentral, besonders 

in Bezug auf deren Aus- und Nebenwirkungen, die helfen, das eigene Handeln zu reflektie-

ren und laufend zu verbessern (vgl. Bühler-Niederberger 2015: 4).  
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4.2. Aus der Perspektive der Eltern/Familien/Sorgeberechtigten 

Die meisten Herkunftseltern, deren Kinder fremdplatziert werden, wollen gute Eltern sein, 

schaffen es aus verschiedenen Gründen jedoch nicht (vgl. Sauer 2008: 34). Die Lebenssitu-

ation kinderabgebender Eltern ist oftmals durch verschiedene Problemlagen gekennzeich-

net, viele sind auf öffentliche Staatsgelder angewiesen oder leben in zu kleinen und schlecht 

ausgestatteten Wohnungen in sozialen Brennpunkten; ihr Leben ist bis zur Fremdunterbrin-

gung ihrer Kinder durch schwierige Umstände und Diskontinuitäten geprägt (vgl. Falter-

meier 2001: 133). Bezugnehmend auf Unzner (2004) stellt Sauer fest, dass eine Vielzahl 

der Herkunftseltern in der Kindheit Vernachlässigung, Mangelerfahrungen und Bezie-

hungsabbrüche erlebt hat. Diese belastenden Erfahrungen begleiten die Personen noch bis 

ins Erwachsenenalter und führen oft zu einem unsicheren Bindungsverhalten zwischen El-

tern und Kind. Herkunftseltern können mehrfach aufgrund ihrer biografischen Geschichte 

die eintretende Gefährdung ihrer Kinder nicht erkennen, und weil Kinder aus solch belas-

tenden Familienverhältnissen verstärkte Auffälligkeiten und Probleme aufweisen, sind 

diese Eltern zusätzlich gefordert. Diese hinzukommenden Betreuungs- und Versorgungs-

aufgaben und die angemessene Befriedigung der kindlichen Bedürfnisse können die Her-

kunftseltern häufig aber nicht tragen (vgl. Sauer 2008: 34). Insbesondere wenn unvorher-

sehbare und schwerwiegende Ereignisse eintreten, wie ein plötzlicher Arbeitsverlust, eine 

gravierende Krankheit oder ein Todesfall, lassen sich diese Lebenssituationen nicht mehr 

bewältigen (vgl. Faltermeier 2001: 133–134). Werden die Kinder daher aus der Familie ge-

nommen und fremdplatziert, geht das für die Herkunftseltern meistens mit einer leidvollen 

Erfahrung, mit Statusverletzung und mit Autonomieverlust einher. Sie fühlen sich als Ver-

sager, werden stigmatisiert und entmündigt. Mit ihrer Trauer und dem Trennungsschmerz 

fühlen sie sich oft allein gelassen, denn das Umfeld zeigt kaum Verständnis dafür und rea-

giert auf die hervorgegangene öffentliche Erziehungsschwäche. Bis zur Inobhutnahme ent-

sprechen Familien ‚normalen‘ Familien und geniessen in der Gesellschaft die Achtung ihrer 

Privatsphäre und ihres Familienlebens. Nach der Fremdplatzierung ändert sich dieser Status 

zu einer ‚öffentlichen Sache‘ und geht mit einer Entprivatisierung für die Familien einher. 

Zum einen institutionsöffentlich und zum anderen gesellschaftsöffentlich. Sie verlieren ihre 

elterliche Erziehungsverantwortung und können sie ohne Rücksprache mit den involvierten 

Fachpersonen nicht mehr ausüben. Eltern können oft nicht nachvollziehen, wieso ihre Kin-

der fremdplatziert werden. Die meisten der Familien standen bereits vor einer Inobhut-

nahme in Kontakt mit den behördlichen Stellen und haben zahlreiche Massnahmen und 
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Interventionen aufgrund von ‚Übertretungen‘ durchlaufen. Aus ihrer Sicht ist die Entschei-

dung der Fremdplatzierung wirkungslos und ohne begreiflichen Grund. Oftmals haben sie 

den Eindruck, dass dieser Schritt nur gemacht wird, um die anderen Beteiligten zu beruhi-

gen, beispielsweise die Schule, oder aber, dass dieser Schritt ausschliesslich als persönlicher 

Feldzug gegen sie gerichtet ist. Eltern erleiden durch die Fremdunterbringung ihres Kindes 

einen Identitätsverlust, denn nicht nur die Kinder verlieren eine Bezugsperson, sondern auch 

die Eltern durch den Verlust ihrer Kinder (vgl. ebd.: 140–141, Sauer 2008: 38–39). Die 

Wünsche und Erwartungen der Herkunftsfamilien an die Heimerziehung sind unterschied-

licher Art. Die Familien möchten, dass es den Kindern gut geht und sie ihre Eltern weiterhin 

mögen, und die Eltern wollen weiterhin mitverantwortlich sein und Unterstützung leisten. 

Sie wollen aktiv in die Entwicklung ihrer Kinder mit einbezogen und nach ihrer Meinung 

gefragt werden, regelmässigen Kontakt zu ihren Kindern und zu den Ansprechpersonen im 

Heim haben und sich auf alle involvierten Fachpersonen verlassen können. Der grösste 

Wunsch aber ist, dass ihr Kind wieder in die Familie zurückkehrt (vgl. Faltermeier 2017: 

6).  

 

4.3. Aus der Perspektive der platzierten Kinder/Jugendlichen 

Bühler-Niederberger kritisiert an der Kinder- und Jugendhilfe, dass gerade im Bereich der 

Interventionen bei Kindeswohlgefährdungen das Kind häufig unsichtbar bleibe; oftmals sei 

der Fokus auf die Eltern, stärker noch auf die Mutter gerichtet. Die ambulante Hilfe zielt 

darauf ab, wieder eine ‚gute Familie‘ herzustellen. Darin scheinen die Bedürfnisse des Kin-

des bei den verschiedenen Fachpersonen kaum Beachtung zu finden; das Befinden, Erleben 

und Leiden des Kindes gehen dabei unter. Dieser Makel konnte durch ein Projekt der Deut-

schen Forschungsgemeinschaft aufgezeigt werden (vgl. Bühler-Niederberger 2015: 7). Des-

halb plädiert die Wissenschaftlerin für eine Kinder- und Jugendhilfe, die kinderbezogene 

Daten gezielt erfasst. Dabei soll besonders auf die Perspektive der Kinder eingegangen wer-

den, wobei deren Ansichten, Anliegen, Erfahrungen und Wünsche systematisch erfragt wer-

den, damit auch den jungen Stimmen Gehör geschenkt wird und diese nicht in Vergessen-

heit geraten. Dort, wo noch keine solchen Systeme installiert sind, sollten solche entwickelt 

werden, und dort, wo sie bereits bestehen, müssten sie konsequent angewendet und doku-

mentiert werden, auf diese Weise wird die Findung einer zufriedenstellenden Entscheidung 

optimiert. Darüber hinaus können Informationen und Kenntnisse über Bedürfnisse und 

Problemlagen der Kinder gesammelt werden, die zum Aufbau und zur Präzisierung eines 
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pragmatischen Wissens über Kinder dient. Daraus können Bewertungen von eingeleiteten 

Massnahmen aus derer Perspektive vorgenommen werden. So wird nicht nur das Kindes-

wohl aus Erwachsenenperspektive berücksichtigt, sondern auch das eigene Wohlbefinden 

des Kindes; damit wird Lebensqualität in der gegenwärtigen Situation ermöglicht. Die Ein-

holung der Bedürfnisse und Sichtweisen der Kinder und Jugendlichen ist hierbei nicht 

gleichzusetzen mit der Methode der Partizipation, die im Rahmen der Hilfen zur Erziehung 

grossen Anklang findet. Durch das Erfragen nach den Sichtweisen und dem Erleben der 

Kinder können neue Kenntnisse über die Qualität der Kindheit im Allgemeinen in Erfahrung 

gebracht werden. So konnte beispielsweise im Zusammenhang mit dem Projekt Children’s 

World festgestellt werden, dass für die acht-, zehn- und zwölfjährigen Kinder sozioökono-

mische Faktoren nur geringen Einfluss auf ihr Wohlbefinden haben; im öffentlichen und 

wissenschaftlichen Diskurs über Kinderqualitäten dominieren aber genau diese Faktoren. 

Auch hat sich gezeigt, dass die Qualität der Beziehungen im direkten Umfeld und in der 

Familie auf das persönliche Erleben nur mittelmässige Auswirkungen hat. Eine hohe Rele-

vanz für ihr Wohlbefinden hatte jedoch die Frage, ob sich die Kinder akzeptiert fühlen und 

mit ihren Verpflichtungen zurechtkommen. Wesentlich ist auch, ob sie gewisse Freiheiten 

zugesprochen bekommen, in denen sie über ihre Zeit selbst bestimmen dürfen (vgl. ebd.: 

9). 

 

Durch die Ratifizierung der Kinderrechte in der Schweiz wurden diese rechtsverbindlich 

anerkannt. Die Ratifizierung erfolgte erst 1977, und im Vergleich zu anderen reichen de-

mokratischen Staaten in Europa ist die Schweiz bei der Umsetzung der Konventionen nicht 

besonders fortschrittlich. Obwohl Kinder in der Schweiz gut behandelt werden und im glo-

balen Vergleich zur Spitzengruppe gehören, wenn Einkommen, Ausbildung, Gesundheit 

und Lebenszufriedenheit berücksichtigt werden, schneiden sie trotzdem in keiner Kategorie 

als beste ab; den guten Platz verdankt die Schweiz dem soliden Durchschnittswert. Im in-

ternationalen Vergleich des Kindeswohls teilt sich die Schweiz den zweiten Platz mit Finn-

land und Norwegen. Beanstandet wird vor allem die sozioökonomische Ungleichheit, die 

dazu führe, dass viele Kinder in Armut oder unter prekären wirtschaftlichen Bedingungen 

leben und leiden. Trotz Bemühungen von Bund, Kantonen und sozialen Organisationen rei-

chen die bisherigen Mittel nicht aus, dafür müssten neue Initiativen entwickelt werden. 

Problematisch sind in diesem Kontext auch die föderalistischen Strukturen. Nicht alle Kan-

tone nehmen die Aufgabe in gleichem Masse sorgsam wahr, und dies führt zu 
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Ungleichbehandlung und gelegentlich zu Diskriminierung. Durch eine nationale Koordinie-

rung könnten in verschiedenen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe Verbesserungen ge-

schaffen werden. Ein weiterer Minuspunkt für die Schweiz ist, dass es kein Gesetz gibt, das 

Körperstrafen untersagt, deshalb bildet die Schweiz hier auch das Schlusslicht zu allen an-

deren europäischen Ländern. Das in Artikel 3 der KRK beschriebene Kindeswohl verlangt, 

dass alle stets das Wohlergehen der Kinder im Sinne haben müssten, einschliesslich der 

Behörden. Dieses Wohlergehen umfasst aber deutlich mehr als nur die Aufmerksamkeit für 

Kinder, es fordert komplexe Vorgehensweisen, deren Erfüllung auch nachgewiesen werden 

muss. In der schweizerischen Praxis begnügen sich leider die meisten Verwaltungs- und 

Gerichtsentscheide damit, dass, wenn das Kindeswohl keinen Schaden nimmt, selbiges be-

achtet wird. Ein weiteres durch die KRK zugesprochenes Kinderrecht ist das Recht auf Be-

teiligung. Dadurch wurde erwirkt, dass Kinder und Jugendliche sich über ihre Ansichten zu 

allen Angelegenheiten, die sie betreffen, frei äussern dürfen; diese Ansichten werden je nach 

Alter und Reife des Kindes angemessen berücksichtigt. In der Schweiz hat sich die Beteili-

gung seitens der Kinder erheblich gesteigert. Es wurden mehrere Initiativen für Beratungen 

lanciert, Jugendparlamente ins Leben gerufen, an Schulen Klassen- und Schulräte installiert 

und Orte geschaffen, an denen Kinder ihre Meinung kundtun können. Trotzdem gibt es aus 

Sicht der Fachkräfte noch einige Verbesserungen vorzunehmen. Insbesondere das Recht auf 

Anhörung nach Art. 12 der KRK wird aktuell kaum wahrgenommen bzw. umgesetzt, und 

auch das tatsächliche Verwirklichungsausmass der Beteiligung ist noch schwierig zu erfas-

sen (Jaffé 2018: 14–16 und Unicef 2016: o. S.). Weil die Umsetzung noch nicht den Erwar-

tungen entspricht, wurde im Jahr 2017 vom Schweizerischen Kompetenzzentrum für Men-

schenrechte eine Studie durchgeführt, in der geprüft wurde, wie die Beteiligungen und An-

hörungen von Kindern in drei verschiedenen Kantonen vonstattengehen. Ergeben hat sich 

aus den Befragungen in den Kantonen Bern, Freiburg und Neuenburg, dass die Praktiker 

aus diesen Kantonen Kinder ab sechs Jahren grundsätzlich befragen, was auch durch die 

Rechtsprechung vom Bundesgericht gefordert wird. Jüngere Kinder werden nicht von der 

KESB, sondern von den zuständigen Diensten der Kinder- und Jugendhilfe des jeweiligen 

Kantons angehört. Dennoch sollten Verbesserungen in verschiedenen Bereichen vorgenom-

men werden, unter anderem bei der Vorgehensweise von Befragungen und bei der Einbe-

ziehung der Kinder. Diese müssten besser über ihre Rechte in Kenntnis gesetzt und kinder-

gerecht über den Ausgang der Verfahren informiert werden. Ferner besteht bei den Kinder 

befragenden Personen der Bedarf, die Lücke der kindergerechten Befragungstechniken zu 
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schliessen (vgl. Hitz Quenon/Matthey 2017: 12–13). Nur wer weiss, welche Rechte er oder 

sie hat, kann diese auch einfordern. Kinder haben nicht nur Rechte, sondern auch das Recht, 

darüber informiert zu werden. Gemäss einer deutschen Studie aus dem Jahr 2017 haben erst 

27 % aller 9- bis 14-Jährigen in Deutschland davon gehört, dass es Kinderrechte gibt. Auch 

in der Schweiz ist die Situation ungenügend, was durch die Empfehlungen des jüngsten 

Berichts des UN-Kinderrechtsausschusses zur Geltung kommt. Daher ist es ein wesentlicher 

Punkt, dass Kinder ihre Rechte kennen, sie aber auch verstehen. Dafür ist eine Menschen-

rechtsbildung erforderlich, die verinnerlicht wird und mit der Kinder schon früh in ihrem 

Leben in Kontakt kommen. Wenn Kinder positive Erfahrungen machen, sprich: sich aner-

kannt fühlen, sich partizipativ einbringen und Toleranz lernen, dann kann eine nachhaltige 

Wirkung erzielt werden, die die Zukunft der nächsten Generation günstig beeinflusst (vgl. 

Häfeli/Alder/Kirchschläger 2018: 28). Eine Möglichkeit, wie Kinder zu einer angemesse-

nen Vertretung ihrer Rechte kommen und ihnen das nötige Gehör in einem Verfahren ver-

schafft wird, wurde durch die gesetzliche Grundlage der Kindesvertretung geschaffen. Ge-

richte und Behörden wenden im Kindesschutzverfahren diese Möglichkeit bisher jedoch nur 

zögerlich an. Einen Antrag auf eine Vertretung kann entweder das Gericht selbst, die KESB, 

ein Elternteil oder das Kind stellen, sofern es urteilsfähig ist. Kernaufgabe der Vertretung 

ist, den Willen des Kindes zu ermitteln und in das Verfahren einzubringen. In der Praxis 

klaffen Kindeswohl und Kindeswille oft auseinander, was ganz oder teilweise dazu führen 

kann, dass dem Kindeswillen nicht nachgegangen werden kann. Allerdings hat das Kind 

dann Anspruch auf eine angemessene Antwort und Erklärung zum Entscheid. Positiv bei 

einer Kindesvertretung ist der Umstand, dass sich Kinder als wirkmächtig und selbstwirk-

sam erfahren können, weil sie gehört werden, ihre Anliegen ernstgenommen werden und 

bei der Entscheidung mit einfliessen. Diese Faktoren wirken sich positiv auf die seelische 

Entwicklung von Kindern und Jugendlichen aus (vgl. Meier 2013: 14–15).  

Da in Europa Hunderttausende Kinder und Jugendliche nicht bei ihrer Herkunftsfamilie 

wohnen können und es bereits eine KRK gibt, hat im Jahr 2004 die UN-Menschenrechts-

kommission Richtlinien zum Schutz für diese Kinder gefordert. Die entstandenen Qualitäts-

standards sind in der Zusammenarbeit und Mitwirkung von Kindern, Jugendlichen, leibli-

chen Eltern, Betreuern, Familienangehörigen, Juristen und Regierungsvertretern aus ganz 

Europa entwickelt worden. Weil Mängel in der Betreuung möglicherweise zu Entwick-

lungsbeeinträchtigungen führen, steht das Wohl und der Schutz der Kinder im Zentrum. Mit 

dem Projekt haben sie zum Ziel, die Entwicklungschancen von in Europa lebenden Kindern 
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und Jugendlichen in ausserfamiliärer Betreuung zu erhalten und zu verbessern. Die KRK 

bildet den Rahmen für die entwickelten Qualitätsstandards, und jeder Punkt darin lässt sich 

in einem der Kinderrechte wiederfinden. Die Standards sind in drei Bereiche unterteilt: in 

den Entscheidungsfindungs- und Aufnahmeprozess, den Betreuungsprozess und den Aus-

trittsprozess; die Standards wurden mittels Good-Practice-Geschichten entwickelt. Dazu 

wurden 332 Geschichten aus 26 Ländern gesammelt, etwa die Hälfte davon wurde von Kin-

dern und Jugendlichen erzählt, die Erfahrungen mit ausserfamiliärer Betreuung haben, rund 

ein Drittel von den leiblichen Eltern und die restlichen Geschichten von Betreuungs- und 

Fachpersonen aus unterschiedlichen Disziplinen. Die verschiedenen Elemente aus den Stan-

dards beinhalten eindeutige Angaben über das notwendige Qualitätsniveau (vgl. Qua-

lity4Children 2008: 4–13). Die Arbeitsgruppe Quality4Children setzt sich heute für die Um-

setzung und die Überprüfung der Qualitätsstandards ein. Auch Organisationen aus der 

Schweiz haben bei diesem Projekt mitgewirkt, beispielsweise Integras oder die Pflege- und 

Adoptivkinder Schweiz (vgl. Integras o.J.). Unterstützung erhalten sie auch von den kanto-

nalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK), die die Empfehlung herausgege-

ben haben, die Qualitätsstandards von Quality4Children umzusetzen (vgl. SODK 2009: 1).  

 

Die Perspektive der Kinder und Jugendlichen ist aus der wissenschaftlichen Literatur nicht 

problemlos abzuleiten, da sie bisher kaum existent ist. Vom Standpunkt der relevanten Li-

teratur, die hierfür verwendet wurde, die sich im Interesse und zum Wohle der Kinder aus-

spricht, können folgende Erwartungen aus Sicht der Heranwachsenden an die Heimerzie-

hung abgeleitet werden: Kinder und Jugendliche wollen nach ihren Bedürfnissen, ihrem 

Befinden, ihrem Leiden, ihrem Erleben sowie nach ihren Sichtweisen, Perspektiven und 

Wünschen befragt werden; darauf soll der Fokus liegen und nicht primär auf der Wieder-

herstellung einer ‚guten Familie‘. Sie wollen sich akzeptiert und sich nicht mit Verpflich-

tungen überfordert fühlen, zudem möchten sie über einen angemessenen Anteil an Freizeit 

selbst verfügen dürfen. Kinder und Jugendliche möchten in keiner Weise bestraft werden, 

durch Aushandlungsprozesse geeignete Lösungen finden und dass das Kindeswohl wahr-

haftig und nicht nur als scheinbar geachtet abgetan wird. Des Weiteren wollen sie, dass ihre 

Grundbedürfnisse, die in Kapitel 3.2 näher beschrieben sind, gestillt werden und sie ihre 

Kompetenzen (siehe Kapitel 3.3) entfalten und entwickeln dürfen. Den Kindern und Ju-

gendlichen ist besonders daran gelegen, dass sie sich bei allen Angelegenheiten, die sie di-

rekt betreffen, beteiligen dürfen. Sie wollen über ihre Rechte aufgeklärt werden und sie 
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verstehen. Gerade im Kindesschutzverfahren möchten sie unter angenehmen und kindge-

rechten Bedingungen angehört und, wenn nötig, angemessen vertreten werden, wobei ihr 

eigenes Anliegen in das Verfahren eingebracht wird. Es kann gesagt werden, dass Kinder 

sich für die Umsetzung der Kinderrechte und Qualitätsstandards von Quality4Children in 

der Praxis aussprechen. Da insbesondere Kinder besonders verletzliche Individuen sind und 

ihre Rechte aufgrund ihrer Stellung in der Gesellschaft nicht allein durchsetzen können, sind 

sie auf besonderen Schutz durch Erwachsene angewiesen (vgl. Quality4Children 2008: 64–

65). 

 

4.4. Aus der Perspektive der Gesellschaft/Öffentlichkeit 

Die Erwartung der Gesellschaft an die Heimerziehung ist, dass sie die Probleme der Klien-

ten leichter erkennt, besser interpretiert, die besseren Methoden zur Bearbeitung hat und 

sich ihre Arbeit kontinuierlich verbessert (vgl. Bühler-Niederberger 2015: 4). Die moderne 

Gesellschaft kann sich mit den Begriffen der Individualität, der Autonomie und der Führung 

eines selbstbestimmten Lebens in der Heimerziehung identifizieren. In Zeiten der Verunsi-

cherung wird von ihr jedoch erwartet, dass die Kinder und Jugendlichen gut erzogen wer-

den, wie sie die Gesellschaft gerne hätte. In Anlehnung an Hinte (2007) betont Schmid, dass 

die Erziehung dann als ein Verfahren verstanden wird, durch das bei geeigneter und exakter 

Anwendung bereits das erwünschte Verhalten sichergestellt wird (vgl. Schmid 2011: 60–

61). Aufgrund des Technologiedefizits in der Sozialen Arbeit sei dies in diesem Sinne nicht 

möglich. Gegen Technologien im Allgemeinen sei nichts einzuwenden, denn Wissenschaf-

ten müssten bestrebt sein, Wissen und Wirkfaktoren für die Praxis bereitzustellen. Jedoch 

sei kein Fall gleich, jeder sei anders. Jede Situation benötige eine individuelle Vorgehens-

weise, das zeichne die Professionalität aus (vgl. von Spiegel 2018: 33). Bedenklich findet 

es Schmid, dass ein Teil der Gesellschaft erwarte, Kinder und Jugendliche müssten durch 

die Erziehung, die sie geniessen, einwandfrei in der Gesellschaft funktionieren und dürften 

nicht mehr auffallen. Als besonders schwierig betrachtet er es, wenn der Anspruch der Ge-

sellschaft an die Institution nicht mit der mündigen Sichtweise des jungen Erwachsenen 

übereinstimmt. Zwischen dem ethisch begründeten Selbstverständnis der Erziehung und der 

teilweisen Erwartung der Gesellschaft gebe es ein Spannungsverhältnis; es könne nicht das 

geleistet werden, was normativ verlangt wird (vgl. Schmid 2011: 61). Eine weitere von der 

Gesellschaft gestellte Erwartung an die Heimerziehung ist der Auftrag der Integration, auch 

hier kann eine Spannung festgestellt werden; diese liegt zwischen dem Wunsch, dass Kinder 
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und Jugendliche einen festen Ort in der Gesellschaft finden, an dem sie integriert werden, 

und der Bereitstellung eines solchen Ortes, an dem sie die Möglichkeit haben, zu partizipie-

ren. Bezugnehmend auf Feuser (2008) stellt Schmid hier klar, dass das, was von der Gesell-

schaft als gewünscht bezeichnet wird, tatsächlich nicht als das gelten könne, weil die Ge-

sellschaft weder die Mittel noch die Rahmenbedingungen dafür bereitstelle, die notwendig 

wären. Dies kann anhand der politischen Entscheidungen, die das immer wieder aufzeigen, 

festgemacht werden, als Beispiel sei hier die Schaffung von Nischenarbeitsplätzen oder Ar-

beitsplätzen im geschützten Bereich genannt. Die Umsetzungsmotivation ist verhalten, und 

die Prozesse sind langwierig. Bei Menschen, die schwieriger zu integrieren sind, lässt sich 

erkennen, dass die Erwartungen der Gesellschaft an die Institutionen und somit an die Pro-

fessionellen der Sozialen Arbeit in Richtung einer sekundären Inklusion gehen oder gar als 

eine Inklusion der Exkludierten bezeichnet werden kann. Unter sekundärer Inklusion wer-

den spezielle Angebote verstanden, wie geschützte Werkstätte, sozialpädagogische Heime 

oder Beschäftigungsprogramme, in denen Leistungsschwache möglicherweise einen Ort der 

Inklusion finden. Der Fokus liegt dann nicht mehr auf der Integration in die Gesellschaft, 

sondern bei der inkludierenden Aufbewahrung all jener, für die die Gesellschaft keinen Ort 

mehr anzubieten hat, und der Druck nach Anpassung verstärkt diese Schwierigkeit zusätz-

lich. Anlehnend an Hogler (2009) weist Schmid auf die Auswirkungen für Menschen hin, 

die sich bewusst oder unbewusst nicht anpassen können, diese würden ausgegrenzt und von 

der Gesellschaft ausgeschlossen. Somit bliebe ihnen nur noch die sekundäre Inklusion, was 

aus ethischer Sicht nicht die beste Antwort auf die Frage nach einer Integration darstelle. 

Idealer wäre es, wenn die Gesellschaft sich die Zeit und den Raum nähme, um auch solche 

Menschen zu integrieren und diese nicht in anderen speziellen Angeboten exkludiert wür-

den. So zeigt sich, dass die Erwartung an die Heimerziehung doppeldeutig ist: Zum einen 

sollen Kinder und Jugendliche begleitet, gefördert und erzogen werden zu eigenständigen 

Individuen, zum anderen werden sie in der Gesellschaft ausgegrenzt, wenn sie sich nicht 

anpassen. Der Auftrag der Gesellschaft an die Heimerziehung liegt dann bei der Aufgabe 

Aufbewahrung dieser Menschen. Dennoch weist Schmid daraufhin, dass es durchaus Men-

schen gebe, die für die Möglichkeit einer sekundären Inklusion froh seien, da sie die einzige 

Chance auf Integration für sie darstelle und ebenso die einzig wünschenswerte Integration 

sei (vgl. ebd.: 62–63).  
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Aus Sicht der Sozialen Arbeit sei hier angemerkt, dass die Institutionen und Professionellen 

der Heimerziehung den Doppelauftrag nicht ignorieren dürfen, sondern darauf reagieren 

müssen. Gemäss Schmid sollen die Institutionen den Dienst an der Gesellschaft überneh-

men, gerade auch im Sinne der Betroffenen. Jedoch müssten sie ihre Funktion darin deutlich 

zum Ausdruck bringen und die nötigen Mittel und Bedingungen für die Arbeit einfordern 

(vgl. ebd.: 63–64).  

 

4.5. Aus der Perspektive der Verwaltung/des Staats/der Behörde 

In der Bundesverfassung (BV) der Schweizerischen Eidgenossenschaft heisst es im Kapitel 

der Grundrechte, dass Kinder und Jugendliche einen besonderen Anspruch auf Schutz ihrer 

Unversehrtheit und auf die Förderung ihrer Entwicklung haben (vgl. Art. 11 BV). Im Zivil-

gesetzbuch lassen sich im Kapitel über Familien- und Kindesschutzrecht Grundsätze finden, 

die als Erwartungen an die Heimerziehung abgeleitet werden können. Eltern, denen die Für-

sorge oder die Obhut entzogen wurde und deren Kind noch minderjährig ist, haben gegen-

seitigen Anspruch auf persönlichen Verkehr, sofern das Wohl des Kindes nicht gefährdet 

wird (vgl. Art. 273 und 274 ZGB). Eltern ohne Fürsorge haben das Recht, über besondere 

Ereignisse des Kindes in Kenntnis gesetzt zu werden, ausserdem sollen sie vor Entschei-

dungen, die die Entwicklung des Kindes betreffen, angehört werden (vgl. ebd.: Art. 275a). 

Werden im ZGB die Artikel 301 und 302 gelesen, in denen es um die elterliche Fürsorge 

und Kindererziehung geht, können auch dort Grundsätze abgeleitet werden. Eltern respek-

tive Personen, die das Recht auf elterliche Fürsorge haben oder den Auftrag für die Erzie-

hung bekommen, sollten das Kind nach seinem Wohl pflegen und erziehen und ihm Frei-

heiten nach dem Grad seiner Reife zugestehen, damit es sein Leben mitgestalten kann. Bei 

zentralen Angelegenheiten wäre es angebracht, das Kind nach seiner Meinung zu fragen 

und diese in die Entscheidung mit einfliessen lassen. Sie sollten es erziehen, fördern und 

schützen, damit es sich körperlich, geistig und sittlich entfaltet, ferner das Kind unterstützen, 

sodass es unter der Berücksichtigung seiner Fähigkeiten, Interessen sowie seiner körperli-

chen und geistigen Möglichkeiten eine Ausbildung absolvieren kann; falls angebracht, 

könnten sie sich mit der Schule oder anderen Stellen zusammenschliessen (vgl. ebd.: Art. 

301 und 302). Weitere Vorschriften und Erwartungen über die Heimerziehung lassen sich 

in der Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern (PAVO) und bei den einzelnen 

Kantonen finden, die sich zur Ausgestaltung der Kinder- und Jugendhilfe äussern; denn die 

Kompetenzen liegen hier grundsätzlich bei den Kantonen, der Bund wird nur subsidiär tätig 
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(vgl. Art. 67 BV). In Artikel 317 ZGB werden die Kantone dazu aufgefordert, geeignete 

Vorschriften für die Zusammenarbeit der Behörden des zivilrechtlichen Kindesschutzes, des 

Jugendstrafrechts und der übrigen Jugendhilfe zu entwickeln (vgl. Art. 317 ZGB). Weil die 

Aufforderung im ZGB vage formuliert ist, führt dies zu einer unterschiedlichen Umsetzung 

in den einzelnen Kantonen. Daher finden sich auch nur in etwa der Hälfe der Kantone spe-

zifische gesetzliche Grundlagen zur stationären Kinder- und Jugendhilfe (vgl. Bundesamt 

für Sozialversicherungen [BSV] 2014: 7–8, 18). Gemäss Artikel 1 PAVO über das Kindes-

wohl muss bei einer Platzierung dafür gesorgt werden, dass das Kind seinem Alter entspre-

chend über seine Rechte aufgeklärt wird, insbesondere auch über die Verfahrensrechte. 

Dem Kind wird eine Vertrauensperson zugewiesen, an die es sich bei Fragen und Problemen 

wenden kann, und es wird bei allen Entscheidungen, die sein Leben betreffen, seinem Alter 

entsprechend einbezogen (vgl. Art. 1 PAVO). Allgemein lässt sich sagen, dass die Grund-

leistungen der Kinder- und Jugendpolitik, nämlich die Förderung, der Schutz und die Mit-

wirkung, für die gesamte Kinder- und Jugendhilfe in der Schweiz gelten, somit stellt sich 

auch eine Erwartungshaltung an die Heimerziehung dar (vgl. BSV 2014: 11). Die Förderung 

der Kinder zielt hier darauf ab, dass sie sich sozial, kulturell und politisch in die Gesellschaft 

integrieren, indem sie allmählich selbstständig und autonom werden und immer mehr sozi-

ale Verantwortung übernehmen (vgl. ebd.: 14). Auch das Ziel der Mitwirkung soll der In-

tegration in die Gesellschaft dienen, insbesondere kann durch die Teilhabe die persönliche 

Entwicklung der Kinder und Jugendlichen gestärkt werden. Der Begriff der Mitwirkung 

impliziert in diesem Rahmen die Mitentscheidung und Mitgestaltung in allen Bereichen, die 

die zu Betreuenden persönlich betreffen; Mitwirkung bezieht sich dabei auf die individuelle 

und die gesellschaftliche Ebene (vgl. ebd.: 25). Eine weitere Erwartung seitens des Staates 

an die Heimerziehung ist, dass die in der UN-Kinderrechtskonvention aufgeführten und von 

der Schweiz ratifizierten Kinderrechte praktisch umgesetzt und angewendet werden (vgl. 

ebd.: 29). Wird bei den Kantonen beziehungsweise beim Kanton Zürich eine Ebene tiefer 

geschaut, so zeigen sich noch einmal andere Erwartungen. Das AJB im Kanton Zürich, das 

als zuständige Behörde die Aufsicht über die verschiedenen Heime hat, erwartet, dass diese 

ihre Tätigkeit zum Wohle der betroffenen Kinder und Jugendlichen ausüben, das Personal 

sich fachlich und persönlich für die Arbeit eignet, genügend Personal für die Leistungser-

bringung vorhanden ist und es sich entsprechend weiterbildet. Ebenfalls wird vorausgesetzt, 

dass die Institutionen ihr Qualitätsmanagement umsetzen und es stetig weiterentwickeln. 

Auch wird erwartet, dass die Leistungsvereinbarungen mit den inhaltlich definierten 
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Erfüllungskriterien eingehalten werden, dazu gehört die Vorweisung von Grundlage- und 

Handlungskonzepten; ebenso spielt die Aktualität der Fachliteratur eine bedeutsame Rolle 

(vgl. AJB o.J.: 13–14).  
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5. Effekte und Wirkung der Heimerziehung 

Die Kosten für eine Fremdplatzierung sind hoch, daher ist auch die gesellschaftliche Frage 

nach der Wirksamkeit plausibel und berechtigt (vgl. Struzyna 2006: 5). Gemäss Schweize-

rischem Zivilgesetzbuch müssen Eltern für den Unterhalt ihrer Kinder aufkommen, dieser 

umfasst die Kosten für Erziehung, Ausbildung und Kindesschutzmassnahmen (vgl. ZGB 

Art. 276). Können Eltern im Kanton Zürich für den finanziellen Beitrag aufgrund ihrer wirt-

schaftlichen Lage nicht aufkommen, müssen die zuständigen Gemeinden nach Sozialhilfe-

gesetzgebung die Kosten übernehmen, auch der Staat beteiligt sich daran (vgl. Gesetz über 

die Jugendheime und die Pflegekinderfürsorge § 3b Abs. 2). Nicht nur für die Gesellschaft 

ist die Wirkungsfrage eine zentrale, sondern auch für die Leistungsberechtigten und die 

Disziplin Soziale Arbeit. Die Jugendlichen, für die ein Heimplatz vorgesehen ist, und die 

Eltern sollen über die geplanten Ergebnisse einer Platzierung und über mögliche Risiken 

und Folgeerscheinungen in Kenntnis gesetzt werden. So erhalten die Heimbewohner Auf-

schluss über die Folgen, wissen, was sie zu erwarten haben und können, wenn als nötig 

erachtet, ihre Mitsprache geltend machen. Für die Disziplin Soziale Arbeit ist ihre Wirk-

samkeit von zentraler Bedeutung. Die Fachkräfte können Schlussfolgerungen aus den Er-

gebnissen ziehen, dadurch ihre Methoden weiterentwickeln und ihre Leistungsfähigkeit 

steigern. Gelingt es ihnen, Wirksamkeit vorzuweisen, haben sie eine Legitimationsgrund-

lage für die Zukunft, nicht nur dem Auftraggeber gegenüber, auch auf politischer Ebene 

(vgl. Struzyna 2006: 5). Gerade weil ihnen Ineffizienz, Unproduktivität und Defizite in me-

thodischen und konzeptionellen Belangen sowie ungenügende Strukturen vorgeworfen wer-

den, würde es ihnen helfen, diese Nachweise zu erbringen (vgl. Gabriel/Keller 2019: 426). 

 

Im Bericht vom Bundesrat in Erfüllung der Postulate Janiak und Wyss legte der Bundesrat 

im Jahr 2008 eine Strategie für die schweizerische Kinder- und Jugendpolitik vor. Darin 

setzt er den Schutz, das Wohlergehen und die soziale Integration aller Kinder und Jugend-

lichen als Ziel fest, sichergestellt durch öffentliche Aufgaben, Massnahmen und Einrichtun-

gen. Der Förderzweck ist die Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfä-

higen Persönlichkeiten, die den Interessen und Bedürfnissen der Kinder- und Jugendlichen 

entsprechen, unabhängig von Geschlecht, sozialer Zugehörigkeit, Herkunft oder Behinde-

rung. Eine zentrale Rolle spielen dabei die Elemente Schutz, Förderung und Mitwirkung 

(vgl. Bundesrat 2008: 4).  
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Mit der Einführung des neuen Kinder- und Jugendgesetzes (KJG), das voraussichtlich im 

Jahr 2022 in Kraft tritt, wird das Gesetz über die Jugendheime und die Pflegekinderfürsorge 

abgelöst (vgl. Amt für Jugend und Berufsberatung o.J.). Wie in Kapitel 2.1 bereits erwähnt, 

unterstehen im Kanton Zürich alle Kinder- und Jugendheime der Aufsicht durch das AJB, 

das neben der Aufsicht auch für die Bereiche Bestellung von Leistungen und Finanzierung 

zuständig ist (vgl. Kanton Zürich. Bildungsdirektion. Amt für Jugend und Berufsbildung 

2018: 5). Die Leistungen, die durch Aufträge seitens der Direktion an Leistungserbringende 

erteilt werden, stützen sich auf die kantonale Gesamtplanung und berücksichtigen die 

Grundsätze der Wirksamkeit, der Qualität und der Wirtschaftlichkeit nach § 3 Abs. 4 KJG. 

Ebenfalls muss nach § 6 KJG die gesellschaftliche Entwicklung mit einbezogen werden, 

insbesondere in Bezug auf den Leistungsbedarf, die Versorgungsstruktur, die Qualität und 

die Kosten. Für die Erarbeitung der Gesamtplanung sollen die Gemeinden, die zuweisenden 

Stellen, die Leistungserbringer und -beziehenden herangezogen werden (vgl. ebd.: 19). Be-

griffe wie Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und Mitwirkung waren im älteren Gesetz von 

1962 und den dazugehörenden Richtlinien von 1988 noch nicht Bestandteil desselben (vgl. 

Gesetz über die Jugendheime und die Pflegekinderfürsorge).  

 

So zeigt sich im Kanton Zürich, wie auch in anderen Orten und europäischen Ländern, dass 

die Sozialpolitik der Frage nach der Wirksamkeit in der Jugendhilfe nachgehen will. Die 

Abwägung zwischen Nutzen und investierten Kosten vollzieht sich als ein offensichtlicher 

Prozess. Es stellt sich jedoch die Frage, welcher Wirkungsgehalt bei einer Heimplatzierung, 

bei der der Auftrag beim Kindeswohl, bei der Förderung und der Beteiligung der Kinder- 

und Jugendlichen liegt, erreicht werden soll. Diesbezüglich wird stets ein Verbindungszu-

sammenhang zwischen der Intervention und den Folgen der Heimerziehung für die invol-

vierten Menschen mit ihren Lebensgeschichten hergestellt. Der Auftrag an die Heimerzie-

hung war in der Vergangenheit nicht immer derselbe, er war verschiedenen historischen 

Wandlungen unterworfen und hat sich im Lauf der Zeit geändert. So kann er nur mit Blick 

auf das damalige gesellschaftliche Umfeld verstanden werden. Die Frage nach der Wirk-

samkeit ist an normative Vorstellungen geknüpft, die je nach Blickwinkel über Erfolg oder 

Misserfolg der Heimerziehung entscheiden. Deshalb muss bei der Frage Vorsicht geboten 

werden, damit keine Reduzierung der Komplexität vorgenommen wird und somit unrealis-

tische Wirkungsansprüche gestellt werden (vgl. Gabriel/Keller 2019: 425–426). Eine Be-

stimmung der Auswirkungen ist ohne inhaltlichen Bezug zum Auftrag der Heimerziehung 
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nicht möglich, er muss stets anhand der gegenwärtigen Historie betrachtet und auf den ge-

sellschaftlichen Kontext bezogen werden. So erstaunt es nicht, dass frühere Studien zur 

Wirksamkeit nicht nach dem Wohlbefinden der Heranwachsenden fragten, denn die Aus-

richtung am Kindeswohl ist wesentlich jünger als vermutlich angenommen. Eine Orientie-

rung am individuellen Kindeswohl beantwortet jedoch noch nicht die Frage, welchen Bei-

trag die Fachkräfte der Institutionen zu den Auswirkungen leisten. Auch bleibt offen, wie 

das Verhältnis zwischen der Wirkung einer Intervention und der Wirkung des Heims als 

Institution aussehen soll. Unter Bezugnahme von Holden et al. stellen Gabriel und Keller 

fest, dass für die Begründung dieses Verhältnisses evidenzbasierte Erkenntnisse nötig seien. 

Nur mit Wirkungsmodellen könne die Qualität einer Intervention mit dem Verlauf einer 

Lebensgeschichte in Verbindung gebracht und begründet werden. Lediglich eine Annahme 

über die Auswirkungen zu haben, ohne die Reaktion der Wirkung einer Überprüfung zu 

unterziehen, sei wissenschaftstheoretisch und ethisch nicht vertretbar. In der Auseinander-

setzung mit der Frage nach den Auswirkungen stelle sich auch die Frage nach der Verant-

wortung, dies vor allem im Zusammenhang mit beabsichtigten und unbeabsichtigten Wir-

kungen aus hervorgegangenem Handeln. Gabriel und Weber postulieren, dass Fachperso-

nen sich im verantwortungsethischen Sinne für die Konsequenzen ihres Handels zu verant-

worten haben (vgl. ebd.: 427–428). Zusätzlich stellt sich die Frage, woran Erfolge in der 

Heimerziehung gemessen werden sollen. Reicht es beispielsweise langfristig gesehen, dass 

die Kinder- und Jugendlichen im Berufsleben integriert sind und sich nicht strafbar machen? 

Bühler-Niederberger zufolge sollte die gesellschaftliche Aufgabe und Verantwortung um-

fassender verstanden werden, nämlich als Hilfe und Unterstützung in schwierigen Lebens-

lagen. Dann müssten jedoch auch kurz- und mittelfristige Erfolge registriert werden, und 

ausserdem wäre zu hinterfragen, ob befriedigende Bedingungen des Aufwachsens geschaf-

fen werden können. Was bereits die nächste Frage aufwirft, und zwar, was eine gute Kind-

heit ausmacht und wie diese im Rahmen der Heimerziehung garantiert werden kann. So 

wird ersichtlich, dass die Messung des Erfolgs nicht unabhängig von der Frage nach einer 

guten Kindheit beantwortet werden kann (vgl. Bühler-Niederberger 2015: 5).  

 

Mit Verweis auf die spärlich existierenden Langzeitstudien im Bereich der Heimerziehung 

von Hartmann, Bullock et al. sowie von Kuhlmann, Bombach et al., weisen Gabriel und 

Keller auf die überraschenden Veränderungen im Lebenslauf junger Menschen nach ihrem 

Heimaufenthalt hin. Ein besonderes Augenmerk sollte hier nicht auf der vermeintlich 
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persönlichen Resilienz liegen, sondern auf der noch nicht verstandenen Verbindung von 

Institution und Biografie. Insbesondere sollte den Ursachen, die für die komplexen Einwir-

kungen während und vor allem nach der Heimerziehung zuständig sind, Beachtung ge-

schenkt werden. Es wäre zudem ratsam, den Fokus der Forschung auf die unbeabsichtigten 

Effekte in den biografischen Entwicklungen zu richten. Damit eine kritische Beachtung der 

Heimerziehung möglich wird, müssten auch Einflussfaktoren wie die Lebensumstände oder 

das Wechselspiel der psychischen Widerstandsfähigkeit und Verletzbarkeit in die zukünfti-

gen Wirkungsforschungen mit einbezogen werden; diese Einflüsse fehlten bis heute. Ein-

flussfaktoren sollten nicht gesondert voneinander betrachtet werden, da aus wissenschaftli-

cher Sicht von einem Zusammenspiel der Einflüsse auszugehen ist. Nicht nur die Perspek-

tive ist für die Heimerziehung relevant, ebenso ist der Zeitpunkt der Betrachtung davon 

abhängig. Da das Leben nicht linear verläuft und Veränderungen unterliegt, können sich 

Einflüsse ganz verschieden zeigen und unterschiedliche Ausprägungen haben. Zuvor fest-

gestellte Erfolge können plötzlich verschwinden, Einflüsse und Ereignisse im Lebenslauf 

sich unerwartet destabilisieren oder auch stabilisieren. Deswegen kann die Wirksamkeit der 

Heimerziehung weder am Ende eines Heimaufenthalts noch ohne den Einbezug der Per-

spektive von den betroffenen Kindern und Jugendlichen bestimmt werden; sie lebt von der 

Bewältigung biografisch relevanter Übergänge (vgl. ebd.: 429–430).  

 

5.1. Wirkungsorientierung in der Zürcher Heimerziehungspraxis 

Zur Verankerung der Wirkungsorientierung in der Zürcher Heimerziehungspraxis bietet 

eine Studie aus dem Jahr 2009 im Auftrag des AJB eine erste Einsicht. Der Zweck der For-

schung war die deskriptive Erfassung von Modellen, Vorstellungen und Bedürfnissen auf 

der Leitungsebene im Bereich der Wirkungsorientierung (vgl. Zürcher Hochschule für An-

gewandte Wissenschaften [ZHAW] 2009: 1). Die Frage war, wie die Leitungskräfte die 

Wirksamkeit in ihrer Institution beurteilen, an welchen Wirkungszielen sie sich orientieren, 

welche Ziele sie anstreben und was sie mit ihrer Arbeit bewirken möchten (vgl. Gabriel/Kel-

ler 2015: 30). Es konnten innerhalb von zwei Wochen 41 Personen der Leitungsebene aus 

fast allen Kinder- und Jugendheimen im Kanton Zürich sowie zwei Stiftungen befragt wer-

den. Die Aufträge, Ausrichtungen und Zielgruppen der einzelnen Institutionen sind grund-

verschieden, weshalb dieser Faktor bei der Auswertung der Daten berücksichtig und kom-

mentiert wurde. Den Interviewpartnern wurden telefonisch acht Fragen gestellt, die transkri-

biert und danach qualitativ und quantitativ ausgewertet wurden (vgl. ZHAW 2009: 1). Auf 
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die Frage „Gibt es in Ihrer Institution Ziele im Sinne von angestrebten Wirkungen auf Kin-

der und Jugendliche durch die Arbeit, die Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

leisten?“ (ZHAW 2009: 5) gab es aufschlussreiche Antworten. Eine Leitungsperson erwi-

derte, sie müsse das zuerst nachschauen, was darauf hindeutet, dass hier die Wirkungen nur 

nach aussen als Legitimation vermittelt werden und keine oder kaum Anwendung in der 

Alltagspraxis finden (vgl. Gabriel/Keller 2015: 30). So konnten fünf weitere Institutionen 

keine Angaben darüber machen, weil entweder keine vorhanden waren, sie es nicht wussten 

oder aber vorhanden waren, nur zu jener Zeit nicht präsent. Die meisten der befragten Insti-

tutionen, 85 %, konnten Wirkungsziele benennen, etwa die Hälfte in Anlehnung an ihre 

konzeptionelle Ausrichtung und Zielgruppe. Institutionen, die Wirkungsziele bekundet ha-

ben, wurden nach den fünf wesentlichen Zielen gefragt, diese waren im Durchschnitt die 

Selbstständigkeit, die Arbeitsintegration, die Persönlichkeitsentwicklung, die soziale In-

tegration und die Stärkung der Kompetenzen (vgl. ZHAW 2009: 6). Gabriel und Keller 

weisen bezugnehmend auf Ziegler, Schrödter und Oelkers darauf hin, dass es beim Definie-

ren der Wirkungsziele wesentlich sei, sich nicht nur an funktionalen und leicht messbaren 

Wirkfaktoren zu orientieren, sondern insbesondere mit Bezug zum Subjekt, denn hier liege 

der Unterschied zwischen Labormäusen und Menschen. Menschen sollten ihr eigenes Le-

ben leben und nicht das eines anderen (vgl. Gabriel/Keller 2015: 26–27). Auch Karl Diet-

helm ist der Meinung, in einem professionellen stationären Setting müssten individuelle 

Ziele für Kinder- und Jugendliche erarbeitet, durch Interventionen erreicht und kontinuier-

lich überprüft werden; der gesamte Prozess solle jeweils in Partizipation mit den Kindern- 

und Jugendlichen geschehen (vgl. Diethelm 2013: 129).  

 

Eine weitere Frage der Studie war: „Welche Kriterien machen gelungene Fallverläufe aus?“ 

(ZHAW 2009: 10) Der Erkenntnisgewinn soll die Gedankenverknüpfung der gemeinten, 

aber nicht ausdrücklich kommunizierten Bedingungen sein und Kriterien aufzeigen, die 

nach der Meinung der Leitungskräfte für die positiven Wirkungen verantwortlich sind. Als 

Bedingung nannten die meisten die Kooperation mit den Kindern und Jugendlichen sowie 

mit deren Eltern, ebenfalls wurde die richtige Anschlusslösung als relevante Voraussetzung 

genannt. Die für einen positiven Verlauf entscheidenden Kriterien waren unterschiedlich; 

die drei meistgenannten Indikatoren waren die berufliche Integration, die Erreichung der 

gesetzten Ziele und das Stattfinden einer Entwicklung. Bei der Frage nach den Kriterien für 

einen misslungenen Fallverlauf fiel die mangelnde Kooperation mit den Eltern und den 
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Jugendlichen stärker ins Gewicht als bei den positiven Wirkungen und einer gelingenden 

Kooperation (vgl. ebd.: 10–13). Ein ähnliches Ergebnis erzielte die umfangreiche Jugend-

hilfe-Effekte-Studie (JES), die in der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland durchgeführt 

wurde. Die Forscher sind zu der Erkenntnis gekommen, dass eine grosse Wirkung der Fach-

lichkeit zuzuschreiben sei; diese werde durch die strukturellen Rahmenbedingungen der 

einzelnen Einrichtungen, vor allem aber durch pädagogisch-therapeutische Prozesse in der 

Fallarbeit erreicht. Die Kooperation mit den Beteiligten nimmt dabei eine übergeordnete 

Rolle ein. Erfolge verzeichneten sie vorrangig dann, wenn die Eltern mitarbeiteten. Den 

grössten Faktor für einen späteren Misserfolg oder einen Abbruch der Massnahme re-

gistrierten sie bei fehlender Kooperation mit den Eltern. Gleichermassen wird der aktiven 

Kooperation mit den Kindern oder Jugendlichen ein grosser Erfolg zugeschrieben; bleibt 

dieser und der der Eltern aus, ist das Risiko eines Misserfolgs verhältnismässig hoch. Auf-

grund dieses Befundes schreiben die Wissenschaftler dem Thema Kooperation zukünftig 

eine grössere Relevanz zu, weisen aber auf den Unterschied zwischen einer passiven Parti-

zipation und einer aktiven Zusammenarbeit hin, wohingegen die aktive Kooperation von 

Kind und Eltern eng mit dem Hilfeerfolg zusammenhängt, was bei der passiven Beteiligung 

nicht nachzuweisen ist. Daher darf Partizipation als Chance und Basis jeder aktiven Koope-

ration von Kind und Eltern verstanden werden (vgl. Macsenaere 2006: 25–26). Partizipation 

und Nähe sind in der stationären Kinder- und Jugendhilfe bedeutsam. Sie erfordern im Er-

ziehungsalltag Zeit und Geduld, da sie nicht auf Befehl eingefordert werden können. Die 

beiden Begriffe bedingen einander, denn ohne Nähe zum Kind kann keine echte Partizipa-

tion stattfinden; diese erfordert die aktive Teilnahme der Kinder und Jugendlichen an allen 

Entscheidungsprozessen, die sie betreffen, und relevant ist sie deshalb, weil sie zum gegen-

seitigen Kennenlernen und Anerkennen führt und dadurch das Vertrauen zwischen dem Er-

zieher und dem Kind/Jugendlichen stärkt. Eine Erziehung nach partizipativen Vorstellun-

gen verlangt eine ehrliche Kommunikation und Vertrauen in das Kind. Es soll spüren, dass, 

wenn es etwas sagt oder vorschlägt, sein Beitrag als wertvoll empfunden wird (vgl. De-

vecchi 2011: 44).  

 

Mit Bezug auf Holden et al. verweisen Gabriel und Keller auf fünf abgeleitete Prinzipien 

für eine wirksame Heimerziehung, die aus einer grossen internationalen Metaanalyse her-

vorgehen. Die Analyse wurde an bereits bestehenden Studien vorgenommen, die die Wirk-

faktoren in der Heimerziehung erforschten. Der Anspruch daran liegt nicht beim 
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Geschriebenen und bei der Legitimation nach aussen hin, sondern bei der Umsetzung in die 

Praxis (vgl. Gabriel/Keller 2015: 33–34). Die fünf Prinzipien lauten wie folgt: 

 

• „Beziehungsarbeitsbasiert statt Dominanz von Regeln und Rollen. 

• Fokus auf individuelle Entwicklung statt auf Defizite und Standard. 

• Familien-involviert statt Familienausschliessend. 

• Kompetenz-zentriert statt Verhaltens- und Leistungs-zentriert. 

• Trauma-informiert statt Abhängigkeit von Therapie und den Informationen, die von 

da durchdringen.“ (Holden et al. 2014, zit. nach Gabriel/Keller 2015: 34) 

 

Aus den Ergebnissen der Zürcher Studie kann festgehalten werden, dass die Unterschiede 

an eigenen Modellen und Vorgehensweisen gross sind. Es gibt auch ein breites Spektrum 

an inhaltlicher Ausrichtung, die mit der Wirksamkeit in Zusammenhang gebracht wird (vgl. 

ZHAW 2009: 28). In Anknüpfung an das Dachkonzept für die Umsetzung des neuen KJG 

lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nur spekulieren, wie oder woran die Grundsätze der Wirk-

samkeit, der Qualität und der Wirtschaftlichkeit bemessen werden; aktuell liegen noch keine 

öffentlich zugänglichen Instrumente oder Richtlinien vor, durch die Heterogenität wird eine 

Harmonisierung aber in einer wie auch immer gearteten Weise nötig sein. Dank direkter 

Nachfrage beim AJB konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die Themen Wirksamkeit 

und Wirkmessung relevant sind und zukünftig noch mehr im Fokus stehen werden. Durch 

das neue Kinder- und Jugendheimgesetz wurde die rechtliche Grundlage geschaffen, um 

Daten zu individuellen Fallverläufen zu erheben, die Wirkungsnachweise liefern. Untersu-

chungen können Aufschluss über die möglichen Risikoindikatoren und Einflüsse problema-

tischer Fallverläufe geben, wovon sich Hinweise zu Wirkfaktoren positiver und negativer 

Verläufe ableiten lassen. Die Umsetzung des Konzepts in Bezug auf die Wirksamkeit wird 

noch eine Weile in Anspruch nehmen und wurde noch nicht direkt bei der Inkraftsetzung 

des KJG vollzogen, denn vorausgehend werden Kriterien der Prozessqualität für die Leis-

tungserbringer definiert. Diese werden zusammen mit den Anbietenden ergänzender Hilfen 

zur Erziehung im Rahmen einer gemeinsamen Qualitätsentwicklung erarbeitet. Für die Ge-

samtplanung wird erst mal mit dem gegenwärtigen Bedarf an Leistungen gerechnet.1  

 

 
1 Gemäss E-Mail von Eliane Safrany vom AJB an die Autorin am 05.06.2020 
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5.2. Modelle zur Überprüfung der Wirksamkeit 

In der Auseinandersetzung mit der Thematik rund um die Wirksamkeit im Bereich der sta-

tionären Heimlandschaft zeigt sich, dass implizites Wissen über Wirkungsziele und Wir-

kungszusammenhänge in grossem Masse vorhanden ist. Handlungsleitende Modelle oder 

Evaluationsinstrumente, die die Wirkungen schlüssig veranschaulichen, gibt es jedoch 

kaum. In Anlehnung an Thieme (2013) und Schütze (1996) sehen Gabriel und Keller den 

Grund dafür in der vorhandenen Komplexität zwischen Einzelfall und Generalisierung; sol-

che Modelle und Instrumente sind jedoch notwendig. In den vergangenen Jahrzehnten ist 

die Erwartung an die Praxis mit dem Aufkommen der Evidence-based practice nach be-

weisbarer Wirksamkeit gestiegen.  

 

Eines dieser vorhandenen Praxismodelle stammt aus den USA und entspricht dem Konzept 

der Evidence-informed practice, es nennt sich CARE-Modell und beinhaltet verschiedene 

Wissensgrundlagen, die anhand einer grossen, internationalen Metaanalyse zusammenge-

tragen wurden. Die Analyse beruht auf hochwertigen Studien über die Wirkfaktoren in der 

Heimerziehungsforschung. Dabei wurden ausschliesslich die Faktoren ins CARE-Modell 

implementiert, die wiederkehrend und methodisch einwandfrei empirisch belegt werden 

konnten. Einer der wesentlichen Wirkfaktoren bei der Umsetzung in der Praxis ist, dass die 

gesamte Organisation, sprich: alle Kinder, Jugendlichen und Mitarbeitenden sich einbringen 

und beteiligen können. Keller und Gabriel vermuten, dass in der Schweiz in institutionellen 

Konzepten bereits Wirkfaktoren des CARE-Teams berücksichtigt sind, jedoch kaum in der 

umfassenden Alltags- und Beziehungsgestaltung. Die Wirkungsziele, die sich aus diesem 

handlungsleitenden Modell ergeben, sind fernab jeglicher Verhaltens- oder Defizitorientie-

rung, sie schliessen an ein subjektorientiertes, sozialpädagogisches Verständnis der Wirk-

samkeit an. Um die Wirkungsziele zu erreichen, bleibt das Erfahren und das Erleben der 

Betroffenen ein zentrales Anliegen, dafür werden die Ziele laufend angepasst. Die grösste 

Wirkung wird erwartet, wenn stets eine biografie- und subjektzentrierte Haltung eingenom-

men wird, währenddessen auch die Beziehungsarbeit stetig bleibt (vgl. Gabriel/Keller 2015: 

32–34). 

 

Ein weiteres Arbeitsinstrument für die sozialpädagogische Praxis ist EQUALS. Das com-

puterbasierte Tool unterstützt das Dokumentieren von Interventionen, der psychischen Ge-

sundheit und des Erziehungsverlaufs. Es ist ein Instrument zur Qualitätssicherung und 
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richtet seine Aufmerksamkeit auf die Ergebnisse. EQUALS ist ein gemeinnütziges Gemein-

schaftsprojekt, das in Zusammenarbeit von Integras und der Kinder- und Jugendpsychiatri-

schen Klinik Basel seit der MAZ.-Studie laufend weiterentwickelt wird. Die Studie war ein 

Modellversuch zur Abklärung und Zielerreichung in stationären Massnahmen. Durch die 

Studie und die Analyse der EQUALS-Daten konnten bereits einige interessante Erkennt-

nisse gewonnen werden, beispielsweise dass fremdplatzierte Kinder und Jugendliche mehr 

Belastungen aufweisen als Gleichaltrige, die nicht fremdplatziert sind. Das primäre Ziel des 

Tools ist, Kinder und Jugendliche in ihrer persönlichen Entwicklung zu unterstützen. Mit 

dem Programm sind bildhafte Auswertungen der Entwicklungen möglich, sodass diese auch 

mit den Kindern und Jugendlichen anschaulich besprochen werden können. Durch 

EQUALS lassen sich die einzelnen Institutionen mit anderen Einrichtungen verbinden und 

sich gemeinsam fachpolitisch und wissenschaftlich engagieren. Darüber hinaus werden von 

der Gruppe, die das Tool EQUALS steuert, Stellungnahmen zu fachpolitischen und einrich-

tungsübergreifenden Themen ausgearbeitet. In der Schweiz haben bereits 22 Einrichtungen 

mit EQUALS gearbeitet (vgl. Integras 2018: o.S., Integras 2011: o.S.).  
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6. Schlussfolgerungen 

In diesem Kapitel werden die wesentlichen Ergebnisse zusammengetragen und die Frage-

stellung beantwortet; auch wird eine kritische Reflexion vorgenommen und weiterführende 

Fragen formuliert. 

 

6.1. Zusammenfassung der Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellung 

Die vorliegende Bachelor-Thesis hat versucht folgende Frage zu beantworten: Unter wel-

chen Bedingungen können Kinder und Jugendliche in der stationären Erziehungshilfe ihr 

Potenzial im Spannungsfeld kindlicher Entwicklung, heterogener Erziehungserwartungen 

und Wirkungsorientierung entwickeln? Zu diesem Zweck wurde die Fragestellung unter 

Einbezug von relevanter Fachliteratur in fünf Kapitel theoretisch bearbeitet; die nun an-

hand der zusammenfassenden Ergebnisse beantwortet wird.  

 

In Kapitel 3 dieser Arbeit wurden die Bedingungen erörtert, die Kinder und Jugendliche für 

ihre Entwicklung benötigen; ferner, was dazu nötig ist, dass sie das in ihnen angelegte Po-

tenzial entfalten können. Dabei stellte sich heraus, dass zusätzliche Förderungen von Kin-

dern nichts bringen, wenn die individuelle Fördergrenze bereits erreicht ist. Damit die er-

wähnten Bedingungen in der stationären Erziehungshilfe gegeben sind, müssen Institutio-

nen und Professionelle der Sozialen Arbeit diese Voraussetzungen schaffen und sich das 

nötige Wissen dafür aneignen und praktisch umsetzen.  

 

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass es durch die Fremdplatzierung und die Trennung von 

der vorherigen Bezugsperson von zentraler Bedeutung ist, dass die Kinder und Jugendlichen 

mindestens eine neue enge, emotionale, konstante, verfügbare und verlässliche Bindung 

eingehen können, bei der die Beziehungsqualität stimmt. Damit sie sich aber überhaupt auf 

Hilfe einlassen können, ist es essenziell, dass die fremdplatzierten Kinder und Jugendlichen 

und deren Eltern aktiv in den gesamten Prozess involviert werden und eine echte Koopera-

tion stattfindet. Überaus wichtig sind zudem die Klärung und Beleuchtung der Erwartungen 

und Wünsche der involvierten Akteure, damit sich niemand in falschen Hoffnungen wiegt 

und jederzeit Klarheit besteht. Insbesondere beim Wunsch einer Rückplatzierung in die Fa-

milie sind eine transparente Kommunikation und die Nennung der dafür notwendigen Be-

dingungen, gegenüber den Eltern und dem Kind wesentlich. Um das Vertrauen zwischen 

den Erziehungspersonen und den Heimkindern zu stärken und die Anerkennung der Kinder 
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und Jugendlichen zu erlangen, sind Nähe und die Beteiligung an allen Entscheidungen, die 

sie direkt betreffen, erforderlich. Dafür sollte genügend Zeit und Geduld aufgewendet wer-

den, da eine solche Nähe nicht auf Befehl eingefordert werden kann, sondern durch Bezie-

hungsarbeit geschaffen wird, und dafür müssen genügend zeitliche, personelle und finanzi-

elle Ressourcen vorhanden sein. Nach den Grundsätzen der Erziehung im ZGB sollen Kin-

der angemessene Freiheiten nach dem Grad ihrer Entwicklung zugestanden werden, in de-

nen sie ihr Leben mitgestalten können und nach ihrer Meinung gefragt werden, die bei der 

Entscheidungsfindung miteinbezogen wird. Kinder sollen erzogen, gefördert und geschützt 

werden, damit sie sich körperlich, geistig und sittlich entfalten können. Ebenso sollen sie 

unter der Berücksichtigung ihrer Fähigkeiten, Interessen, sowie körperlichen und geistigen 

Möglichkeiten dabei unterstützt werden eine Ausbildung zu absolvieren. Weil die Auffor-

derung im ZGB zur Entwicklung geeigneter Vorschriften für die Zusammenarbeit der Be-

hörden des zivilrechtlichen Kindesschutzes, des Jugendstrafrechts und der übrigen Jugend-

hilfe sehr vage formuliert ist, werden diese in den Kantonen ganz unterschiedlich umgesetzt. 

Daher lassen sich auch nur in etwa der Hälfte aller Kantone spezifische gesetzliche Grund-

lagen zur stationären Kinder- und Jugendhilfe finden. Die unterschiedlichen Qualitätsstan-

dards führen zur Ungleichbehandlung und gelegentlich zu Diskriminierung der Kinder und 

Jugendlichen in der Schweiz. Als weiteres Ergebnis dieser Arbeit kann das Spannungsfeld 

aufgrund der Widersprüchlichkeit im Auftrag der Gesellschaft von Erziehung und Integra-

tion an die Heimerziehung aufzeigt werden. Zum einen zeigt sie sich offen gegenüber der 

Individualität, Autonomie und Selbstbestimmung in der Erziehung, andererseits erwartet 

sie, dass die Heranwachsenden in der Gesellschaft nicht auffallen und einwandfrei funktio-

nieren. In Bezug auf die Wirkungsorientierung hat sich herausgestellt, dass die Soziale Ar-

beit Wert auf das Wissen um die erzielten Effekte legt; so können die einschlägigen Fach-

kräfte ihre Praxis stetig verbessern und ihre Methoden anpassen; was den Kindern und Ju-

gendlichen zugutekommt und die langfristige Sicherung einer ihr wohlgesinnten Disziplin 

garantiert. Es hat sich gezeigt, dass die Wirksamkeit stets in Beziehung mit dem gegenwär-

tigen Auftrag der Heimerziehung gesetzt werden muss, dabei muss dieser angesichts der 

gegenwärtigen Historie betrachtet und auf den gesellschaftlichen Kontext bezogen werden. 

Dieser fragt heute nach dem Wohlbefinden der Heranwachsenden und richtet sich nach dem 

individuellen Kindeswohl. Um die Qualität einer Intervention mit dem Verlauf einer Le-

bensgeschichte in Verbindung zu bringen und zu begründen, sind Wirkungsmodelle erfor-

derlich, sowie der Einbezug der Perspektive der betroffenen Kinder oder Jugendlichen. 
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Ferner hat sich ergeben, dass die Erfolgsmessung nicht unabhängig von der Frage nach einer 

guten Kindheit beantwortet werden kann. Wichtigkeit für eine kritische Betrachtung hat 

sowohl die Perspektive als auch der Zeitpunkt der Wirksamkeitsbetrachtung, deshalb müs-

sen Einflussfaktoren wie die Lebensumstände oder das Wechselspiel aus psychischer Wi-

derstandsfähigkeit und Verletzbarkeit mit einbezogen werden. Aus wissenschaftlicher Sicht 

dürfen diese nicht gesondert voneinander betrachtet werden, weil sie zusammenhängen. 

Auch die unbeabsichtigten Effekte in den biografischen Entwicklungen haben Relevanz und 

müssen beachtet werden. Als Ergebnis dieser Arbeit kann festgehalten werden, dass in den 

Zürcher Institutionen die Wirkungsorientierung in der Praxis bisher kaum eine Rolle spielte. 

Bei vielen ist sie auf der konzeptionellen Ebene vorhanden und wird als Legitimation nach 

aussen vermittelt. Gemäss der Zürcher Studie zur Wirkungsorientierung sind die fünf we-

sentlichen Ziele, die die Zürcher Heime anstreben im Durchschnitt gesehen die Selbstän-

digkeit, die Arbeitsintegration, die Persönlichkeitsentwicklung, die soziale Integration und 

die Stärkung der Kompetenzen. Mit Blick in die Zukunft gerichtet, kann in Anlehnung an 

das Dachkonzept zur Umsetzung des neuen KJG gesagt werden, dass die Themen der Wirk-

samkeit und Wirkmessung zukünftig in allen Bereichen der Kinder und Jugendhilfe eine 

wichtigere Position einnehmen und mehr im Fokus stehen werden. Woran das AJB die 

Grundsätze der Wirksamkeit, der Qualität und der Wirtschaftlichkeit messen wird, ist aktu-

ell noch nicht öffentlich einsehbar; eine Harmonisierung wird aber nötig sein. Die rechtli-

chen Bedingungen, um in Zukunft Daten zu den individuellen Fallverläufen zu erheben und 

Wirkungsnachweise zu liefern wurden jedoch geschaffen. 

 

Aus diesen Ergebnissen wird ersichtlich, dass in der Schweiz die nötigen Bedingungen für 

die Entwicklung und Entfaltung der individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten noch nicht 

ausreichend geschaffen sind. Es ist folglich anzunehmen, dass eine unbestimmte Anzahl an 

Kindern und Jugendlichen in der schweizerischen stationären Erziehungshilfe ihr mögliches 

Potenzial nicht entwickeln können. 

 

6.2. Kritische Reflexion 

Durch die Thesis wurden die Faktoren dargelegt, die Einfluss darauf haben, ob Kinder und 

Jugendliche in der stationären Erziehungshilfe ihr Potential entfalten können, wobei sich 

zeigte, dass diese sehr umfangreich sind. Ebenso wurde ersichtlich wie vielschichtig der 

Kinder- und Jugendhilfebereich in der Schweiz ist und wie unterschiedlich die Richtlinien, 
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Verordnungen und Gesetze in den Kantonen sind, was es schwierig macht sich einen Über-

blick zu verschaffen und sich zu orientieren. Neben dem strukturellen Gebilde ist ein um-

fangreiches Spektrum an Empfehlungen und Leitlinien vorhanden, beispielsweise die Qua-

lity4Children-Standards. Diese sind wertvoll für die Praxis, geniessen aber leider keine Um-

setzungspflicht. Das hat zur Folge, dass die Qualitäten nicht überall gleich hoch sind und 

Unterschiede zwischen den Institutionen bestehen. Insbesondere in Bezug auf die Frage-

stellung wäre es im Interesse der Kinder und Jugendlichen, schweizweite Qualitätsstandards 

zur Stärkung ihrer Rechte einzuführen. Es ist an der Zeit, die noch vorhandenen Macht-

strukturen der Erwachsenen aufzuheben, das Kind als Persönlichkeit anzusehen und keine 

übergriffigen Entscheidungen für das Kind zu treffen, sondern im Aushandlungsprozess mit 

ihm. Auch dass es in der Schweiz bisher kein Gesetz gibt, das Körperstrafen untersagt, setzt 

ein falsches Zeichen. Die Schweiz müsste mehr Anstrengungen unternehmen, um Kinder 

und Jugendliche zu schützen, zu fördern und sie miteinzubeziehen. Vor allem der Umstand, 

dass keine verlässlichen Zahlen über die Anzahl fremdplatzierter Kinder und Jugendlicher 

existieren, erscheint aus heutiger Sicht unverständlich, besonders mit dem Wissen um die 

leidvolle Geschichte der Heimerziehung. Das könnte den Anschein erwecken, dass diese 

Kinder keine Relevanz haben und sozusagen unsichtbar sind.  

 

Gleichwohl kann in der Schweizer Kinder- und Jugendhilfe ein Wandel beobachtet werden. 

Zum einen hat der Bundesrat Schwachstellen bekennt und Massnahmen angekündigt, mit 

denen er Lücken schliessen will. Dabei strebt er insbesondere einen einheitlichen Mindest-

grundlagenkatalog an, damit das erforderliche Versorgungsniveau in allen Kantonen ge-

währleistet und allen bedürftigen Personen in der Schweiz der gleiche Zugang ermöglicht 

wird. Er spricht sich auch für eine Koordinationsstelle auf Bundesebene aus, damit ein lan-

desweiter Gesamtüberblick über die bestehenden Leistungen und Angebote der Kinder- und 

Jugendhilfe möglich wird. Diese Bestrebungen sind in Bezug auf die Fragestellung sehr 

wünschenswert. Zum anderen lassen sich auch im Kanton Zürich Veränderungen durch das 

neue Kinder- und Jugendheimgesetz feststellen, die eine qualitative Verbesserung für die 

Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen darstellen. Erstmals wurden Begriffe wie Wirk-

samkeit, Qualität und Wirtschaftlichkeit eingeführt. Die staatlichen Normierungs- und Kon-

trollfunktionen dürfen jedoch nie dazu führen, dass statt Menschen nur noch Strukturen im 

Mittelpunkt stehen und die Frage nach den Problemen, die die Kinder und Jugendlichen 
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haben, durch die disziplinierende Frage nach den Problemen, die sie machen, verdrängt wird 

(vgl. Gabriel/Keller 2019: 426).  

 

6.3. Ausblick auf weiterführende Fragestellungen 

Aus dieser Arbeit wird klar, wo die Schwachpunkte liegen, was verbessert werden muss 

und dass Änderungsprozesse oft langwierig sind. Es stellt sich die Frage, ob die Interessen-

gruppe der Kinder und Jugendlichen in der Schweiz gross genug ist, sodass sie hinreichend 

gehört, gesehen und vertreten wird. Obwohl bereits einige Projekte zur Partizipation von 

Kindern und Jugendlichen indiziert wurden, fragt sich, ob diese ausreichen und inwieweit 

der Output zur Veränderung beiträgt.  
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